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Eilt! Bitte sofort vorlegen! 

In der Verwaltungsstreitsache 

Arne Semsrott ./.. · Bundesrepublik Deutschland 

. VG 2 L302.21 -

. ' . ' '' 

zeigen wir an, dass uns die Antragsgegnerin mit der Wahrnehmung ihrer rechtli
chen Interessen beauftragt hat. Eine auf unsere-Sozietät lautende Vertretungs
'vollmacht überreichen wir als Anlage AG l. · 

Für .die Antragsgegnerin beantragen wir, die uns gesetzte Frist für die Antragser
widerung um einen Tag bis zum 

15.12.2021, 12:00 Uhr 
' 

. zu verlängern. Die entworfene Antragserwiderung' bedarf noch der Abstimmung 

mit oer Antragsgegnerin, die sich leider aufgrund des Regierungswechsels verzö
gert. hat. 
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' . . · REDEKER j SELLNER i DAHS 

. Wird in dem Rechtsstreit 

Prozessvollma.,cht . 

. , . ' ·. 

R~DEKER j 'SELLNER I DAHS 
Vlllil)"'Braodl•Älfee 1 1. o -5311.3 Bonn 

· · . ~~iger PL$:~3', D., f91tlB~~l!1. . . 
172; Avenue de C.öiwrit>E!rgtl„ B ,, 100Q.f3r.il$$eil · 

. . . l?./jers~l½i $$41 ; D • 041l)lf LeiPl!!Sf . . . 
· 4 More Londoh Rlversid~. oa -LO!lilon SE1 ZAU 

Mäffeistraße 4, D;80333 llllünclien 
' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

. Rechtsform: Partnersc6affsgesellsc:ha'ft m~B Silz 80!'.ll't 
AGJ:,;sen PR'1.00 PsHP: DE 12212$$7,f .· . 

Ar.ne Semsrott ./, Sundestepublik Oeutsclüand 
V$. Berlin :2 l,. 302121 

Anlase · · 

1 · AG 1 1 

wegen:_ . Sicnerijflgsan~pruch b:Zg!,,SMS derBuhdeskani!e;1~ bzgl. politi-$clle Er\!wiökfung. In Afghartista11. Yorrni,!tsch 
der Tajiban und Evakuierung; v,:m In A/gf,anls!~n befind,chep p;,r:sone.n . . . .· .. · · .· . . . . 

',, ','. ' ' : ' ' ' ' 

Prozessvollmacht gi;,milß § .a1 !I. ZPO erteilt: 

OieseVoilmacht erstrec!\t s'ich. lnidiesondeie auf folgende .ßef~griisse; 

1•. Empfang.riafamevon.Gefd,. Wertsacf1>"in·.und. Orkundi:/l'\, ir1sbe$.i)ncleretl:~ Streitgegertsraljd\;)s.ond•'dl)t·)l()mG,igner, 
.. vor, der Jusfi2kasse,.oder andereri S!eli'en zu Eirsfattenden Kosten. · · .. · : . · · 

2. Üllertragun.~de, Vpllmachl Qat!Z oder terlwelse oof är)clere. · · · . . . . . . .· .· 

3. .En\gegEinnatu:ne von Zustellungen, E\r\le~un9 o~d R~ci<nahm~von Reclils1111tte1n. s"wie Verzl~ aµf spk:he, 
Erhel:lung µnd Rqcl<neHmelioh W,deikl$g!'ii. a\;!ch. in E~eSiölct,eri. . • . · · . . . · 

4. · gnedigung des kechtsstreil$ Ql.\rcb \le,gielch, \/erzi$l,oder An~;,nntni~. 

5. Vertretung im !cisolverit, Konkrn:s. oderVer,gleichs1/erfuhren über das vermogeri äes Gegners Ul)d ir, 
Fteigabep,ozessen s<>Wie,als,Nebenkfäget. ·· . : ' • , · ·. · · · . . . , · 

Mehrt>re \toltmacntg:eber haften als Gesamtschuldner. 
Verpfllclltung~n· aus tiem V611macht,w~rhä11nl~.slnd.•ain•Kanzfel.oildes Bevaßmächtigten·zu.erfilllen, 

. ' . 
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Per beA 
Rechtsanwalt Dr: Qemot Schiller 
Fachanwalt fQr Verwaltungsrecht 

Sekretariat Eva Rieck Verwaltungsgericht BerHn 
2'.Kammer 
K\rchstraße 7 

Telefon +49130188 56 65185 
Telefax +49 1 30 1 as 56 65 99 
rieck@redeker.de 

10557 Berlin 

Berlin, den 15. Dezember 2021 R<og •• Nr.: 85/05076-21 

In der Verwaltungsstreit$ache 

Arne Semsrott ;/. 'Bundesrepublik Deutschland 

- VG 2 L302.2l-

· bedanken wir uns für die Fristverlängerung und überreichen den elektronischen 
Verwaltungsvorgang als Anlagen AG 2a u~d AG 2b. . . 

Namens und im Auftrag der Antragsgegnerin beantragen wir, 

SHR/er/7.2063 

L den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 2urück2u
weisen; 

. . 
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Begründung: 

I. 

ber in der.Antragsschrift dargestellte Sachverhalt bedarf folgender Klarstellung und Ergän-
. ' ' . ' 

zung: 

1. Der Eilantrag bezieht _sfoh auf „SMS, welche Bundeskanzlerin Angela Merkel ... von · 
Mnhilte:l~fnnP-n vFt'J~P:nti~t 11nrl ~m~f~t'l'tÄfl h:::itH n·1P. Antr~ec:zA~Arln '(rPr~tP.ht rlP.TI t\n..; 

trag so, dass das der Bundeskanzlerin a.D. von der Antragsgegnerin während ihrer . 

Kanzlerschaft zur Verfügung gestellte Mobiltelefon gemeint ist. 

2_. Die Anttagsgegnerin versteht den Antrag ferner so, dass· der Antragsteller Zugang ge

zielt zu allen SMS der. Bundeskanzlerin a.J;). zu den genannten Sachthemen, die von_ih- · 

rem Mobiltelefon _versendet oder empfangen worden sind, begehrt, Es geht ihm in erster 
Linie uni die konkrete Kommunikationsform, nicht um KommunikatiOnsinhalte .. 

bie V eraktungspraxis der Antragsgegnerin richtet_ sich nach der Registraturrichtlinie 

(RegR). Diese gilt gern. § 1 Abs. 3 RegRauch für die elektronische.Bearbeitung und 
Verwaltt,mg von Schriftgut, d.h, alle bei der Erfüllung von Aufgaben des Bundes erstell

ten oder empfangenen Dokumente, unabhängig von der Art des Informationsträgers und 
der Form der Aufzeichnung(§ 3 RegR). Aus d_em in§ 4 R.egR genanl)ten Grundsatz der 

Vollständigkeit und Einheitlicpkeit folgt, dass der Sach• und Bearbeitungszusammen
hang der Akt_e objektiv gewährleistet sein muss. Hieraus folgt, dass nicht sämtliche In- .. 

formationen, die beim Bundesk~zleramt eingehen, auch yeraktet werden müssen. Viel

mehr kommt es maßgeblich auf ihren_ Inhalt an, ob sie zur Wiedetgabe eines voBständi
ee:n 'RilrlA~ tif':f Akt~ rinrt' :.nf~Anl"lmmFnl

0

'Ul,P.~tlP11 mn~~ 

Soweit sich der Antragsteller auf eine Aussage des Regierungs.sprechers in der. Bundes
pressekonferenz vom.14.01.2013 beruft, SMS der Bundeskanzlerin a.D. würden archic 

. . 
viert (S. 7 der Antragsschrift), ist die~e Aussage so dort nicht getätigt worden. Der Re

gierungssprecher hat ausweislich des Protokolls (S. 15), das wir als Anlage AG 3 über
reichen, zur Dokumentation der_SMS der Bundeskanzlerin a.D. zutreffend ausgeführt, 
im_ Bundeskanzleramt würden Informationen; sofern sie für die inhaltliche Bearbeitung 

eines Verwaltungsvorgangs relevant seien, in geeigneter Form entsprechertd der Registc 
raturrichtlinie veraktet. Für SMS bedeute dies, dass deren Inhalt festgehalten und.zu den 

.· Akten genommen werde, wenn hieraus einVerwaltungsvorgang entstehe oder.der Inhalt 

www.redcker.de 

P.0051040 
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für einen Verwaltungsvorgang wichtig sei: Eine darüberhinausgehende Archivierung 

der SMS ist rechtlich nicht geboten und erfolgt auch nicht: 

n .. 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung ist unbegründet. Der Antragsteller hat 
' . . 

weder einen Anordr\ungsgrund (A.) noch einen Anordnungsanspruch (13.) glaubhaft gemacht 
Im Einzelnen: 

A. • Fehlender Anordnungsgrund 

Der Eilantrag ist bereits mangels A.nordnungsgrundes abzulehnen. · , 

1. Prüfungsmaßstab 

a) Ein Anordnungsgrund ist zu bejahen, wenn der Antragsteller glaubhaft gemacht hat, 
. dass ihm ohrle die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes schwere und unzumutbare,, 
nicht anders abwendbare Nachteile entstehen, •zu deren nachträglicher Beseitigung die · 
Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in d.er Lage wäre. Die Gefahr einer solchen 

· Rechtsvereitehing muss objektiv bestehim. Die subjektive B~fiirchtung des Antragstel• 
lers, seine Rechte könnten. beeinträchtigt werden; reicht nicht aus. 

Vgl. statt aller Finkelnburg/Dombert/Külpmann, Vorläufi
ger Rechtsschutz im Verwaltungsverfahren,. 7. Aufl.2017, 
Rn. 108, 1~8 ff.; so auch Kuhla, in: Posser/Wolff, 
BeckOK: VwGO, Stand.: 21.07.2021,. § 123 Rn. 122 ff. 

Mit einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO darf die Hauptsache grundsätz
lich nicht vorweggenommen werd_en. Das Verfahren ist auf die. vorläufige Sicherung ei• 
ner geltend gemachten R~htsposition gerich~t. 

Finkelnburg/Dombert!Külpmann, Vorläufiger Rechts
schutz im Verwaltungsverfahren, 7. Aufl. 20 l 7, Rn. 183 

. m:w.N. (dort Fn. 46). · 

Eine Vorwegnahme det Hauptsache ist nur ausnahmsweise hinnehmbar, wenn das Ab
warten in der Hauptsache für den Antragsteller schwere und unzumutbare, nachträglich 
nicht mehr zu beseitige~de Nachteile zur Folge hätte. Selbst wenn solche Nachteile zu 
gewärtigen sind, kommt eine Vorwegnahme de~ Hauptsache nur in Betracht, sofern ein 

www.rcdeker.de 
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Hauptsacheverfähten schon. aufgrund der im einstweiligen Rechtsschutzverfahren anzu
stellenden Prüfung des Sachverhalts erkennl:rar Erfolg hal:ren .würde. Dal:rei sind an die 

Eifolgsaussichten cLes Hauptsachverfahrens strenge Anforderungen zu stellen. Dies gilt 
auch und insbesondere vor dem Hintergrund, dass die mit .einer Hauptsachevorweg• 

. . . . 
nahme verl:rundene Rechtsschutzerweiterung zugunsten des Antragstellers zugleich zu· 
einer erheblichen und ihrerseits irreversiblen Rechtsschutzverkürzung zu Lasten der An• 
tragsgegnerin führt. 

BVerfG, Seschluss vom 25.01.1995-2.BvR 2689/94 u.a., 
NJW 1995, 950 (951); BVerwG, Beschlussvom 
26.J 1-.2013 ~.6 VR 3.13, 1\TVwZ-RR 2014, 5$8 Rn. J., 7; 
Beschluss vom 10.02.2011 - 7VR 6/11, juris Rn. 6; Be• 
Schluss vom 13.08J999-2 VR 1.99, NJW 2000; 160 
(161 f.); Beschluss votn 14.12.)989-2 ER 301.89,juris · 
Rn. 3; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
01..04.2014-12 S 77.lt juris Rn. 3; ferner Buchheister, 
DVBI. 2017, 610 (613). 

b) Für Informationszugangsbegehren von Bürgern gelten keine Besonderheiten. Nach der 
Rechtsprechung des OVG Berlin-Brandenburg sind die Voraussetzungen für den Erlass 
einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO bei Akteneinsichtsbegelrren 
nach den Informationsfreiheitsgesetzen regelmäßig nicht erfüllt. Den Gesetzeszwecken, 
über die bestehenden Informationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs
und Willensbildung zu fördern und eine Kontrolle des staatlichen Handelns zu ermögli
chen, wird durch das Bestehen eines durchs.etzbaren .Anspruchs auf Informationszugang 
grundsätzlich genügt, ohne dass es einer Vorwegnahme der Hauptsache bedarf. 

OVG Ber)in~Brandenburg, Beschluss vom 19.07.2016..., 
12 S 42.16, NVwZ-RR 2016, 943. Rn, 3. 

2. . Anw~ndung im vorliegenden Fall . 

Nach diesen M~stäben hat der Antragsteller keinen Anordnungsgrund glaubhaft ge
macht. Dies .gilt unabhängig davon, dass - wie unter B. noch dargelegt wird - schon der 
Erfolg in der Hauptsache nicht, e.rst recht nicht überwiegend wilhrscheinlich ist. 

Der Antragsteller stützt sich für die von ihm behauptete Gefahr, dass die vom Mobilte- · 
lefon· der Bundeskanzlerin a.D. versendeten und empfangenen SMS gelöscht würden, 
allein auf den „anstehenden Regierungswechsel" und das Ausscheiden der Bundeskanz• 

Jerin a.D. durch Neuwahl des Bundeskanzlers (S. 8 der Antragsschrift). Die Neuwahl 

www.rcdeker.de 
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des Bundeskanzlers hat am 08.12.202 l stattgefunden, die Bundeskanzlerin a.D. ist nicht 

mehr .im Amt. 

Hinzu kommt, dass keine nachvollziehbaren Gründe dafür ersichtlich sind, dass der An
'tragsteller bereits mit seinem IFG-Antrag vom 20.09.Z02l den streitgegenständlichen 
Sicherungsanspruch geltend gemacht und am 23.11.2021 Widerspruch gegen den ableh

nenden !FG-Bescheid vom 11.11.2021 eingelegt hat, das Eilverfahren aber erst am 
06.12.2021 und damit zwei Tage vor dem Ilegierungswechsel und dem Ausscheiden dei
Bundeskanzlerin a.D. aus dem Amt anhängig• gemacht hat. Die Eilbedürftigkeit ~ wollte 
man sie überhaupt sehen - ist daher vom Antragsteller selber herbeigeführt und damit 
verschuldet worden. Dies gilt insbesondere angesichts des (unzutreffenden) Vortrags 

. des Antragstellers, aufgrund des Regierungswechsels stünden die angefragten Informa- . 
tioneri nicht mehr zur Verfügung. 

' .· 

B. Ji'ehlender Anordnungsanspruch 
., ' ' 

Der AntragsteHer hat a.uch .keinen Anon:fuungsanspruch glaubhaft gemacht. Der geltend 
gemachte Sicherungsanspruch setzt vqraus, dass zum. einen mit hoher Wahrscheinlich-

. ke_it ein materieller Informationsanspruch nach § 1 Abs. l lFG gegeben ist (l.), Z)lm an
deren die Gefahr besteht, dass ohne die Sicher11ngsanordnung der V!lrlust' der SMS der 
Bundeskanzlerin a.D. droht (II.). Beides ist hier nicht der Fall. 

I. Kein Informationsanspruch nach § 1 Abs. l lFG 111it hoher Wahrscheinlichkeit ge--oo . 
Der,,:om Antragsteller geltend gemachte Informationsanspruch nach § i Abs. 1 l.FG be
steht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ihm steht entgegen, dass es sich bei den ange-. . . 
fragten SMS nicht um amtliche Informationen i.S. des § 2 Nr. l IFG handelt (s. unter 
1.). Ferner sind die SMS nicht vorhanden (s. unter 2.), sondern aktemvürdiger Inhalt ist 
in die jeweiligen Sachakten eingeflossen. Schließlich stünde dem Informationsanspruch 
der Schutz voll. Beratungen und Entscheidungsprozessen (§ 3 Nr. 31:i und §4 IFG), je
weils unter Berücksichtigung des Kernbereichs der ~xekutiven Eigenverantwortung ent
gegen (s. unter 3.). 

www.r-:Oi:k~r.d~ 
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1. Keine amtlichen Informationen (§ 2 Nr.1 Il'G) 

Es handelt sich bei den angefragten SMS auf dem Mobiltelefon der Bunq.eskanzlerin 
a.D. nicht per se um amtliche Xnfon:nationen. Gemäß§ 2 Nr. 1 IFG sind amtliche Infors 

matiop.en jede arrttlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ih
rer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil· eines Vorgangs werden 

sollen, gehören nicht da.zu. 

a) Aussagen in der Literatur 

Soweit sich die Literatur bislang mit der Frage, ob die SMS auf dem Mobiltelefon der· 
. Bundeskanzlerin a.D. amtliche Informationen sind, befasst hat, wird dies durchweg v~r

neirit. Schoch hält solche Nachrichten in Übereinstimmung mit der von der Antragsgeg
nerin vertretenen Auffassung nur dann für amtliche Infonnationen, wenn sie Informatio

nen enthalten, die für die inhaltliche Bearbeitung eines Verwaltungsvorgangs relevant 

und damit entsprechend der Registratim:ichtlinie zu .verakten sind. 

Schech, lFG, 2. Auflage 2016, § 2 Rn. 29, 45, 69. 

Rossi stellt dem ähnlich auf dle Zuordnung zum Verwaltungsvorgang ab. Danach unter- . 

fallen solche Infonnationett nicht dem Zugangsanspruch, die nicht Bestandteil der ( eigec 

nen) Vorgänge werden sollen. 

Ross/, IFG, 2006, § 2 Rn. 12. 

Der Bundesbeauftragte für den Datens.chutz und c\ie Infonnationsfreiheit hat dahinge

hend argumentiert; ein7 und ausgehende SMS stellten Eleminte eines Dialogs, die dl'!s 

telefonische oder in kleinem Kreise nicht.öffentlich gespr9chene Wort, das „als sol
ches" in der Regel flüchtig se.i, ersetzten. Ein Infonnationszugang auf (noch) im Endge-. 

rät gespeicherte, noch nicht ;,veraktete" Kommunikation sei nach·dem !FG nicht gebo-
. . . 

ten. 

So auch BtDl, 4. Tätigkeitsbericht zur Infonnationsfrei-
heit, 2014, S. 61 f. . .· 

P.0091040 
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Im Urteil vom 26.08.2020 zu Twitter-Direktnachrichten hat die erkennende Kammer 

ihre Auffassung, die Direktnachrichten seien amtliche !nfonnationen, tragend damitbe-
~ -""·• ..i: .... <:' 1 A 1~~ , ~/"-. -~! .:..!- ~,_..,.,.,....,1....;,.,1.,.,.,_,..,., "'t"....,.:.1,.,..,.,.,,.....,.,.:i,.........ti.,,.l,-- .... 1 rl""'"" /1, l,-+o,,-, .... .:.lo,.u-.i,tt7 

YVU, J,UJ.VlJ.,UQ.-,._.I.VUVA~ U.t\.l,J.U, L.IA ...,.UW.l .... U.I.H'-',ll• VJ "'\-'V>~~'"""u.'-,,,......,,,. ._,..,..,,u, ..,.u_._. """ •• ..,..,.~., .,...,..., .:, - ,. ,.., ... 

IFG sprächen. gegen eine den eindeutigen Wortlaut des Anwendungsbereichs ei1:schrän

kende Auslegung. Hätte derGesetzgeber solche InfonnationerivomAnspruch aufinfor-. . . 

· mationszugang ausschließen wollen, hätte es nahegelegen, dass er Informationen, die . . 

nicht Bestandteil eines Verwaltungsvorgangs sind, aus der weiten Legaldefinition in § 2 

Nr, 1 Satz l IFG herausgerionu:nen hätte. Der ausdrückliche Vorbehalt der Zugehörig-. ' ' . 

keit ~u einem Verwaltungsvorgang in§ 2 Nr .. l .Satz 2 IFG sei unbeachtlich, da der Satz 
nur bloße Vorstufen eines endgültigen Dokuments erfasse. Auf die• Wertigkeit der Infor

mation komme es nicht an . . 
Ungeachtet der Tatsache, dass das Bundesvierwaltungsgericht mit Urteil vom . . 
28.10.2021 (10 C 3.20) das Urteil der erk1;1nnenden Kammer aufgehoben hat; Uberzeu~ 
die Auffassung der erkennenden Kammer aus folgenden GrUnden nicht, so dass sie für 

die angefragten SMS nicht maßgeblich sein kann: . · 

aa) Das Bundesverwaltungsgedcht hat sich - soweit ersichtlich - bislang nur in seinem Ur

teil vom 20.10.2016 eingehender zum Begriff der „amtlichen Information" geäußert. Es 

. hat dort ausgeführt: 

· .. Die insoweit 2:eäußerten Zweifel (vgl. VGH München. 
Ürteil vom 5. Äug1.1st 2015 • 5 BV 15.160 - BayVBl. 2016, 
639 Rn. l8 ff. mit Nachweisen aus der erstinstanzlichen · 
Rechtsprechung) knupfen an die Gesetzesbegründung zu 
§ 2 Nr. 1 Satz 2 :n;-G an. Danach macht diese Vorschrift,· 
der zufolge Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil 
eines Vorgangs werden solle.!!, nicht zu den amtlichen In-• 
formationen gehören, keine. Anderung der Aktenführung 
durch Trennung von Unterlagen erforderlich (BT-Drs. 
15i4493 S. 9). Dell'.\ hieraus gezogenen Schluss, dass nur 
konkrete Verwaltungsvorgänge, nicht aber rein inner
dienstliche Aufzeichnungen von dem Begriff der amtli-

. eben Iriforniation erfasst .würden, ist nicht zu folgen . .Im · 
Wortlaut des Gesetzes findet sich !<ein Anhaltspunkt dafür, 
dass innerdienstliche Vorgänge ohne Bezug zu einem kon- . 
kreten Verwaltungsverfahren vom Informationszugang 
ausgenommen sein ·sollen. Auch der Gesetzgebungsge
scfüchte kann dies nicht entnommen werden. Selbst wenn 
de~ Gesetzgeber davon ausgegangen sein. sollte, dass sich 

www.rcdeker.de 
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. Informationszugangsbegehren in der Regel auf konkrete 
Verwaltungsvorgänge beziehen, lässt sich gleichwohl · 
keine damit verbundene Intention feststellen, innerdienstli
che Informationen vom Anwendungsbereich des. Informa- · 
tiorisfreiheitsgesetzes auszuschließen; vielmehr betrachtet 

· die Gesetzesbegründung die - ebenfalls rein innerdienstli
chen - Geschäftsverteilurigspläneöhne Weitere.sals amtli
che Information (BT-Drs. 15/4493 S. 16). Ein solches . 
Verständnis entspricht auch der Zielsetzung der Regelung, 
nach der alle Farmen von festgehaltener und gespeicherter · 
Information vori dem Begriff der amtlichen Information · 
umfasst sein sollen (vgl. BTsDrs. 15/4493 S. 8 f.), ohne. 
dass es auf ihre Zuordn\!ng zu bestimmten Verwaltungs-
vorgängen ankäme.'' · 

BVerwG, Urteil vom 20.10.2016- 7 C 20.15, NJW 2017, 
1258 Rn. 10c. 

Damit ist geklärt, dass es für das Vorliegen einer amtlichen Information nicht auf die 
, ~nA:,... ....... 't' ..... - , . .,.A n,...,_~·+ ... h- ..-1,.., ... T,..,c,,......;,...,,..,i,;:,.,.,,..,..,....., u,....,.l. a.: .. ..,. ·.;,... .. ....,,.t"" 7,.,..,,,j,,;{~;,...J_,..,.;t ,:,,_n a•;...,o ...... 

UUNVt V J. U.t.Ul ~uu ~~1:na~1. U\,;.l '";.U.V.LUU,1,!.lV;U .... U ~JY u.u ... .lV.1..'.Ul~.I...., ,_, .... 5vHv\ .. .;, .. ,..., ........... y,1,uvu ... 

Verwaltungsvorgang ankommt. Auch rein innerdien.stliche Aufzeichnungen können 
amtliche Informationen sein. Nicht geklärt ist hingegen die Frage,. ob vom Anwen
dungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes auch Informationen ohne Aktenrelevanz 

erfasst werden, d.h. di6 von ihrem Inhalt her nicht aufbewahrungswilrdig sind :.. sei es in 
einer Akte, sei es in.anderer geeigneten Form-, sondern sofort oder na~h einem be
stimmten Zeitablauf vernichtet werden, weil sie .für die Aufgabenerfüllung der informa
tionspflichtigen Stelle nicht erfcrderlich sind. Mit anderen Worten .stellt sich die Frage 
nach einer Bagatellgrenze für das Vorliegen einer amtlichen Information LS. des § 2 Nr. 
1 IFG. 

Eine Auslegung der Vorschrift anhand der Systematik(s. unter cc)) und nach. Sinn und 
Zweck der Regelung (s. unter dd))sprechen für die Auffassung der Antragsgegnerin, 
SMS jedenfalls dann nicht als amtlich<;) Informationen i.S.d. § 2 Nt. l IFG anzusehen, . . 

. wenn sie keinen veraktungswi.irdigen Informationsgehalt aufweisen. Per Wortlaut steht 
dem nicht entgegen (s. unter bb)). Dies ergibt sich aus Felgendem: 

bb) Der Wortlaut des§ 2 Nr. l IFG ist offen. Er spricht nicht zwingend für die Auffassung, 
SMS pauschal al.s ,.amtlkhe Tnformatinneri" an,cnsehen. n~.S Ai;sle!!)lTI!,Ser!,ehnis des 

Verwalt!lngsgerichts steht. und 'rallt zudem mit der Annahme, das.s die beiden Sätze des 

§ 2 Nr. 1 IFG getrenni zu lesen sind und sich die Definition de.r amtlichen Informatio
nen an sich nur atts § 2 Nr. 1 Satz 1 IFG ergibt. Schon diese Annahme ist aus systemati-

www.mleker.de 
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· sehen Gründen fraglich, da § 2 Nr. 1 Satz 1 und 2 IFG eine einheitlich zu lesende Le- · 

galdefinition des Begriffs der „amtlichen Information" ist. Während in Satz I die Regel 
definiert wird, nennt Satz 2 die Ausnahmen, Zusammen bilden beide Sätze de~ Begriff · 

·,.J,.,.., .......... •T~ .... t.. ... .,. Y....,,t',.,__,,.,.,.,:.,..._,, 'r:'.'~ ... ,.i!""' ·,1, •• .:.1,,,.,... •• _.....: ,:,-,..,,.. T ,., ........ ~,..1,.,.c;...,:..:;,....,_ 1 .. ,.,,.. .... .J...,'l..,.,.. ....... ,_t.. 
UV.1. ,)a.U..t.1..,\.1.V.\.1.VA~ AA.UVlUJ."-UV.U • .1.""'-J., _W\,< rl:Y.i:>ll;.,61.l.Ut, \ol\:,,.l L(',,::!:,Q..lU\;;.l·.lU.ll..J.V.U,A.a.uu ua+i,;;,1 ;:;&.U.\,,H 

§ 2 Nr. 1 Satz 2 IFG herangezogen werden. Die Tatsache, dass der Gesetzgeber § 2 

Nr. 1 Satz 1 IFG auch hätte anders formulieren können, kanh für den Wortlautbefund . 

nicht maßgeblich sein. 

cc) In systematischer Hinsicht ergibt sich aus§ 2 Nr. I Satz 2 IFG, dass Enrn').lrfe und Noti
zen, die nicht Bestandteil eirtes Vorgangs geworden sind, keine amtlichen Informatio• 

nen darstellen. Hieraus ergibt sich, dl!SS nicht alle amtlichen Zwecken dienenden Auf
zeichnungen dem Informationsfreiheitsgesetz unterfallen. Vielm.ehr kommt es bei Ent

würfen und Notizen auf ihre Veraktung an. 

So auch BfDI, 4 .. Tätigkeitsbericht zur Informationsfrei-
. heit,2014, S. 62. . 

Wann eine Notiz und ein Enrni.lrf veraktungsJJflichtig sind, regelt wiederum nicht das 

Informationsfreiheitsrecht, sondern es knüpft an das bestehende Fachre<;ht an, speziell 
· an die dortigen Regeln einer ordnungsgemäßen Aktenführung. 

S. Gesetzesbegründung, BT-Drs. 15/4493, S. 9. 

Gemäß§ 12 Abs. 2 GGO müssen Stand und Entwi~klung der Vorgangsbearbeitung je
derzeit (im Rahmen der Aufbewahrungsfristen) aus den elektronisch oder in Papierform 
geführten Akten nachvollziehbar sein. Einzelheiten derDokuit1enten- und Aktenverwal

tung regelt die Kegistraturrichtlinie. Sie gilt gern. § ! Abs. 3 RegR .auch für die elektro
·. nische Bearbeitung und VerWaltung von Schriftgut, d.h. alle bei der Erfüllung von Auf-

gaben des Bundes erstellten oder empfangenen Dokumente, unabhängig von de.r Art des 

Informationsträgers und. der Form der Aufzeichnung (§ 3 RegR). Aus dem in § 4 RegR 
genannten Grundsatz der Vollständigkeit und Einheitlichkeit folgt, dass der Sach- und 
Bearbeitungszusammenhang der Akte objektiv gewährleistet sein muss. Dies dient letzt

Heb der Sicherung gesetzmäßigen Verwaltungshandels. 

BVerwG, Beschluss vom 16.03.1988-1 B 153.87, NVwZ · 
1988, 621 (622). 

Mit der Ausnahme fllrbestimm;e.Entwurfeund Notizen in§ 2 Nr .. 1 Satz 2 IFGbringt•· 
der Gesetzgeber zugleich zum Ausdruck, dass es bei informationspflichtigen Stellen 

P.0121040 
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vorhandene Aufzeichnungen gibt, die nicht in den An~endungsbereich des Infonnati
, onsfreiheitsgese'tzes fällen. Soweit die erkennende Kammer dies in ihre:m Urteil zu 
. Twitter-Direktnachrichten tnit den Schlagwörtern „vorläufige Gedankenverkörperun
gen" und „bloße Vorstufen" umschreibt, verkennt es, dass Ent\>ürfe und Notizen nicht 
per se keine „amtlichen Informationen" sind, sondern es auf ihren veraktungswi.irdigen 

Inhalt ankommt, Dieser wiederum hängt von der Nachvollziehbarkeit und Vollständig- . 
-keit des Vorgangs ab. Dieser Gedanke lässt sich auch auf sonstige Aufzeichnungen · 
übertragen. Der Gesetzgeber hat eine allgemeine inhaltliche Bagatellgrenze für den An-
'('HGll'f'IAH'f"l...,.t'>hO't'l!!l;,.,;h Ao<!> T.,..,F,..,..,...,,:,'t'1 ........ c.,.;..,e,,a„Ll>;+i:.rr.o.c-.o.t .... .oc f'r<l)Cl"°haffi>..., · Ai ... P.'Y' ,filj,- .:.-nn:vlt,.fp n1<1A 
l "'iVliL,CU UUUU \;l!ilUi:tl /;I.IJ.:)Ul \.l.l,.i.t\UVU. VC:t..VlU .UaL-. 

dd) Für die Auslegung der Antragsgegnerin sprechen schließlich .auch Sinn und Zweck des 
Infonnationsfreiheitsgesetzes. Nach der Gesetzesbegründung 

BT-Drs. 15/4493, S 6, 

...... 11..: .... ,.1:,.. 1 ... c-,.......:.... ... +: ........ ,._ ...... ,.. ..... - ... -.-..:..1.-.+ ... ..1: ..... v ............. ,..11,.. ... "" ........ 1: ... 1-.,.. .... u ...... ...1 ... 1 ....... .,,,.._i. ......... .:....- ,, .... ~ 
.,..M_. ,._,,,.._., .. ...,,., ...,..,.,. ..,.,_..,..,.._...,.1".,.,.v,1.•._...,._.,..__u,l""'.,_.,.,.t::, .,.,.., .. _, .. ..,.,._...,~,.. ,.,,,,o,..., ,.,.,.,,...,l<~ .. ,.t..,,._,...,,. _,, .. ,....,.t"~.,.~..,.,v, ..,..,,..,. ..,...., 

dem dazu beitragen, die Akzeptanz staatlichen Handel;s zu stärken. Diese Zwecke grei

fen nicht ein, wenn die Informationen nichtaufgrund ihres .Inhalts eine bestimmte Wer
tigkeit haben, d,h, ,, veraktungs\:<.i.irdig" sind, Maßgeblich ist demnach stets der konkrete 

lnhalt der zu amtlichen Zwecken dienenc!en Aufzeichnung, 

c) Kein Informationsanspruch zu den SMS auf dem Mobiltelefon 

Hieraus folgt, dass der Anspruchsteller keinen Zugangsanspruch zu den angefragten 
SMS auf dem Mobiltelefon der Bundeskanzlerin a.D. hat. Soweit veraktungsv.,ii:rdige 
Xnhalte enthalten waren, sind diese in die Akten eingegangen.Die Sachinfonnationen 
werden im Bundeskanzleramt in der jeweilig!)n Sachakte aufbewahrt und unterfallen -
vorbehaltlich des_ Eingreifend von AblehnungsgrUnderi - dem Infonnationszugang, Für 
den hier vom Antragsteller ge,ltend gemachten weitergehenden Zugangsanspruch zu den 
SMS auf dem Mobiltelefon der Bundeskanzlerin a.D, fehlt es an einer Rechtsgrundlage, 
da es sich nicht per se um amtliche Informationen handelt. 
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:Z. . SM.S nicht als im Bundeska11zleramt vorhandene Informationen 

Die von dem Mobiltelefon der Bundes]!:anzlerin a.D, versendeten und empfangenen 
SMS sinn m1c,h k"ime heim Rnnifosbnzli,ramt als lnfnrrrrntiMmflichthte Stelle vorhan
aenen mrormanonen. 

• Das Bundesveiwaltungsgerichthat.bereits geklärt, dass für die Bejahung eines Informa
tionszugangsanspr~chs die informationspflichtige Stel!e tatsächlich Zugriff auf die In
formationen haben muss. Andernfalls bedürfe es für den Zugriff auf Informationen, die 
1m RP~h7 Vf\'M $,'lntl'PirP:n "R~hRrr'IPn ntiP.l" Priv~te:n .~e:ie:n; ~inf'!r'R~cht:(;,e:rondl;:;i,ee.; die nicht 

ersichtlich sei. 

BVerwG, Beschluss vom 27.05.2013 - 7 B 43.12, juris 
Rn. 1.1. 

Dies. ist vorliegend hinsichtlich der streitgegenständlichen SMS nicht der Fall. 

Das Bundeskanzleramt führt ausschließlich Sachakten. Maßstab und Praxisder Akten
führung ergeben sich wiederum aus der R.egistraturrichtlinie, die die Verakiung nach · 

Sachthemen regelt (vgJ.·§§ 10 Abs.2, 13 RegR i.V.m. Anlage 3 derR.egR.).Es gibt da
her keine. Akte zur SMS-:Korrespondenz der Bundeskanzlerin a.D. Vielmehr können 
sich die !!hgefragten Informationen grundsättlich im gesamten Aktenbestand des Bun• 
deskanzleramtes zum jeweiligen Sachthema befinden. 

Soweit SMS auf dem Mobiltelefon zu dem angefragten Thema überhaupt vorhanden ge0 

wesen sein sollten, •,vurd~n sie- wie aufgrund d~r Vielzahl an SMS regelmäßig üblich -

von der Bundeskanzlerin a.D. gelösch( 

Das. Bundesverwaltungsgericht hat bereits geklärt, dass Infonnationen nicht mehr bei 
einer informationspfüchtigen Stelle vorhanden· sind, wenn eine zwingende Löschungs- . 
regelung mit zwingenden Fristen besteht, die für abweichende Belange keinen Raum 
lasse .. · 

BVerwG, Urteil vom 17.03.2016-TC 2.15, BVerwGE 
154,.231 Rn. 41 . . 

·vorliegend unterliegen ·dle ·stvfS der Löschungsi,)fllOht des Alt .. 17 Abs. 1 lit. a) 
DSGVO. Sie enthalten personenbezogene Daten, weil der Iiilialt der SMS in Kombina- · 
tion mit dem Absender ein personenbezogenes Datum i.S. von Art. 4 Nr. l DSGVO 
darstellt. Die SMS. besagt, dass. eine b~stimmte Per~on an einem bestimmten Tag eine 

• www.redeker.de 
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SMS an die Bundeskanzlerin a.D. mit einem bestimmten Inhalt versendet hat. Für die · 
von der Bundeskanzlerin a.D. versandten SMS gilt Entsprechendes. Art. 17 Abs. l lit. a) 

DSGVO verpflichtet die Antragsgegnerin, unverzüglich die personenbezogenen Daten · 
L'u 10;)\.,hvu, .::ivfca.u Jic p~,1.i>\'.JJ.1Culnt.t.V,§Cuö.u Datrt..ü. f~i' äle- Zwi;.ckc, fwr die .=sie erhoben. o

der auf sonstige Weise verarbeitet wurden, µicht mehr notwendig sind. Der Erhebungs-
. und ggf. Verarbeitungszweck liegt hier ausschließlich außerhalb der Zwecke des Erfül

lens eines lFGsAnsj:>ruchs. Dritte nutzen d.ie SMS, um der Bundeskanzlerin a.D. Infor
mationen zukommen zu Jassen. Mit der erfolgten Kenntni.s.dieser Informationen dµrch 
Übennittlung der SMS ist eine ~eitere Speicherung der SMS für dienstliche Zwecke 
nicht mehr erforderlich, sodass di.e unverzügliche Löschungspflicht besteht.· 

Soweit die erkennende Kammerin ihrem Urteil zu Twitter-Direktnachrichten bei Vor
liegen eines !FG-Antrags die Ausnahmetatbestände des Art. 17 Abs, 3 lit. a) un<i b) 
DSGVO bejaht hat, ist ihre Argumentation zirkelschlüssig. Wenn nach Art. i 7 Abs. l . 

lit. a) DSGVO eine unverzügliche Löschungspflicht nach Zweckerreichung der SMS 
angeordnet ist, kann ein nachträglich gestellter !FG-Antrag den Ausnahmetatbestand 

. des Art. 17 Abs. 3 lit. a) und b) DSGVO nicht erfüllen. Der !FG-Antrag kann sich von .. 

vornherein nicht auf Informationen erstrecken, dje im Zeitpunkt der IFG0Antragstellung 
be~eits der unv~ügliche~ Löschungspfli~ht unterlagen. Die Löschungspflicht des Art. 

17 Abs. l lit.. a) DSGVO fingiert dfo Information als cicht mehr vorhanden. Gelöschte 
und zu löschende Informationen werden gleichgestellt. 

' . - ' . 

Die erkennende Kammer hat bei ihrer Argumentation zudem übersehen, dass es sich bei 
. der Aufbewahrung der Direktnachric.hten datenschutzrechtlich um ~ine Zweckänderung 
handelt. Der dortige Erhebungszweck (Öffentlichkeitsarbeit des BMI) und der jetzige 
Autbewahrungszweck (Erfüllung eines !FG-Anspruchs) waren unterschiedlich. Für die 
Zweckänderung bedarf es einer den datenschutztechtlichen Vorgaben entsprechenden 
Re~htsgrundlage sowie der Einhaltµng der Vo;gaben des Art. 5 Abs. l lit. b) und Art. 6 

Abs. 4 DSGVO, Demnach ist di.e Verarbeitµng zu ein~m anderen als dem ursprüngli-
. chen Erhebungszweck nur dann zulässig, wenn dieser neue Zweck mit dem ursprüngli
chen Zweck vereinbadst. 

S. nur Herbst, in:.Kühling/Buchner, DSQVO, 3. Auflage 
2020, Art. 17 Rn. 22. . . 

' ' ' ' 

Mit dem Zweckl;indungsgrundsatz ist es nicht )lereinbar, wenn efoe Aufbewahrung per
sonenbezogener Daten, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit erhoben worden sind 

www.rtde~tr.de 
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und über den der Betroffene informiert worden ist, nunmehr zur Erfüllung eines IFG
Antrags erfolgt, ohne dass eine erneute Information an die betroffene Person. erfolgt. 
Beide Zwecke sind komplett unterschiedlich und weisen keinen Sachzusammenhang 
aut~ 

Für den vorliegenden Fall gilt Entsprechendes. Ist der ursprüngliche Erhebungszweck 
für die SMS entfallen und besteht kein vera1."tUngswürdiger Inhalt der SMS, stellt die 
Erfüllung eines !FG-Antrags eine datenschutzrechtliche Zweckänderung dar, für die 

~ . . 

eine hinreichende Rechtsgrundlage nicht ersichtlich ist. 

3. Schutz von Beratungen bi:w. Entscheidungsprozessen (§§ 3 Nr. 3 lit. b, 4 IFG)
Ablehnungsgrund des.Kernbereichs der exekutiven Eigenverant\vortung 

Zudem stünde dem Informationsanspruch atlch der Schutzbereich exekutiver Eigenver-
. ' . ' 

antwortung entgegen. Soweit der Antragsteller meint, auf potentiell in Bezug auf e.in• 
zeine SMS relevante Ablehnungsgründe komme es im Rahmen des Sicherungsan• 
spruchs nicht an (S. 7 der Antragsschrift), ist dies aus Sichf der Antragsgegnerin nur 
dann richtig, wenn kein für alle SMS geltender Ablehnungsgrund vorläge. Dies ist beim 
Schutz des Kernbereichs exekutiver Eigenverantwortung aber gerad,e der Fall. 

a) Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits geklärt, dass der Kernbereich der exekutiven 
Eigenverantwortung, nach dem der Bundesregierung ein vom Parlament grundsätzlich 

nicht ausforschbarer Initiativ•, l;leratungs- und Handlungsbereich zusteht, auch bei IFG
Anträgen als. Ablehnungsgrund trägt. Dabei kann offenbleiben, ob es sich um einen ver
fassungsunmittelbaren ungeschriebenen Ablehnungsgrund handelt oder die §§ 3 Nr. 3 

lit. b, 4 Abs. 1 IFG verfassungskonform dahingehend auszulegen sind, dass sie Bera• 
· ,. ____ ,.:. •••• .J n_.._ __ 1-_!.J •• --~---- ... _,.._.__ ........ 1. : •• !1~---· ... 11 ... ..:.,._,....,,.._ ,:1.,. ... 4..., .. ,.,;.,...~-~,.-1..,._,...,..,. ,...,..t,.;~+ 

.c.cu. ,t'\.lVUL;:;:.\.r1~l~U1 l:)L y:::u.cu.l,d.Ul) Ud~ V c:ua:,.~uu.9~.lC\.tJ.U., uc~;o,.i;:;;u ..:,\,,UtH,.iJ U~1 .l\.VE,ll;..I.U.UC,O,\.<;'i.l,.~5- . 

keit sich auch gegenüber einfachgesetzlichen Auskunftsansprü~hen Dritter durchsetzen 

wird und ins Leere geht. · 

BVerwG, Ul'tei! vom 13.12.2018-'-?C 19.17, BVerwGE 
164, 112 Rn: lß; Urteil vom 03.1L2011-7 C3.11, 
ßVerwGE 141, 121 Rn. 29 ff.; Urteil vom 03.11.2011 - 7 
C 4.11, NVwZ 2012., 251 Rn. 34 f. 

www.redekcr.de 
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"v ... u.1.il'.i:::;~c.uU. i;:,·1-. U.ci X~vLuUc.tch.;.h cAch.udvc1., Ei~:=-uvc1i:;tlu.wu1_1.1.m!, Ucuvffcu, wci1 t..'ilc l..,a;;"." 

gehrten Informationen m:imittelbar die politische Willensbildung der Bundeskanzlerin 

a.D, betreffen. Die $MS, die der Antragsteller begehrt, beziehen sich auf aktuelle Ereig

nisse in Afghanistan (politische Lage, Vormarsch der Taliban, Evakuierung), Diese Er

eignisse und die Entscheidungen der Bundesregierung hierzu stehen in engem, untrenn~ 

barem Zusammenhang mit der politischen Staatsleitung, die (auch) der Bundeskanzlerin 
a.D. oblag. ·· · · · . . 

· S. auch Kunze/Duhme, DVB!. 2013, 837 f., die die politi
sche Regierungstätigkeit als vom lFG nicht erfassten Frei
raum ansehen. 

Dies ergibt sich aus Folgendem: . \ ' . 

b) Der Zuständigkeits- und Verantwortungsbereich des Bundeskanzlers umfasst die Sach- · 

bereiche aller übrigen Mitglieder der Bundes,egierung. Art. 65 Satz 1 und 4 GG statuie
ren das sogenannte Kanzl~rprinzip. Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Po

litik und trägt dafür die. Verantwortung (Satz 1). Er leitet die Geschäfte' der Bundesre- · 
gierung (Satz 4) . 

. S. nur Oldiges; in: Sacl;ls, 00, 7. Aufl. 2021, Art. 62 
Rn. 5; Herzog, in: Maunz/Dürig; GO, Stand: Juli 2021, 
Art. 62 Rn. 10. 

Gleichzeitig oblief der Bundesregierung c;lie politische Staatsleitung . .Diese umfasst vor 

aiiem cien vorausschauenden.und pianenden Charakter der Staatsieitung, das R,ichtung

weisende in der Gestaltung der gesellschaftlich~n Verhältnisse, das Vermögen zu An~ 
· stoß und Innovation, zur Erkenntnis und Artikulation von Problemlagen, zur Auffin- · 

. dung von Lösungswegen und zur Setzung ;on Prioritä,tert. Regierung bedeutet insge
samt die W a:hinehmung eines Freiraums politischer Gestaltungsfreiheit. 

Oldiges, in: Sachs, GG, 9. Aufl. 2021, Art. 62 Rn. 27; 
Schröder, in: v. Mangoldt/Klein/Statck, GG, 7. Aufl. 
2018, Art. 62 Rn. 22;Hermes, in: :Oreier, GG;3. Aufl. 
2015, Art. 62 Rn. 30 ff.; s.a. BVerfG, Beschluss vom 
15.07.1969.-2 BvF 1/64, BVer(GE 26,338 (395 f.) .. 

Zwar erstreckt sich die parlamentarische Verantwortlichkeit des Bundeskanzlers grund
sätzlich auch auf seine politische Führungjm Rahmen der Staatsl~itung. Es stellt sich · 

' ' . ' ' . 
hier aber im besonderen Maße die Frage nach ei.nem Kernbereich exekutiver Eigenver
antwortung, der einen' grundsätzlich nicht.ausforschbaren Initiativ-, Beratungs-und· 
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Handiungsbereich einschließt, und der vom Parlament nicht oder nur eingeschränkt 

überprll.fi: werden kann. 

Es ist anerkannt, dass der Kernbereich exekuti~er Eigenverantwortung qje Willensbil
dung der Regienmg schützt, und zwar sowohl hinsichtlich .der Erörtenmgen im Kabinett 
als auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen, die sich vor-·· 

' . ' . . ' 

nehmlich in ressortübergreifenden und -internen Abstimmungsprozessen vollzieht. Bei 

dem einer konkreten Positionierung vorgelagerten Willensbildt:mgsprozess der Bundes
regierung handelt es sich um einen von verschiedenen innen- und außenpolitischen so

wie innetorganschaftlichen Belangen, Erwägungen und. Entwicklungen abhängigen 
Vorgang, der den Bereich der Bundesregierung,noch .nicht .verlässt und über den außer
halb der Bundesregierung von Verfassungs wegen nicht zu informieren ist. 

S. BVerfG, Urteil·vom.2L10.20l4-2 BvES/11, BVer• 
fGE 137, 185 (234). . 

Ebenso wie die regierungsinteme Entschei<lungsvorbereitung ist die politisch-gestalteri-• 
sehe Tätigkeit der Bundeskanzlerin ein genuiner ßerekh,. der ihr.einen Freiraum gegen-

S. hierzu Herzog, in: Maurtz/D(lrig, GG,, Stand: JuÜ2021, 
· Art. 65.Rn. 91 ff. · 

Die politische Gestaltungsfreiheit erstreckt sich auf die Vorbereitungen, die nach Ein
schätzung der Bundeskanzlerin no~endig sind, damit sie die ihr ~bliegende Richtlini
enkompetenz und die staatsleitenden Aufgaben ausüben kann. Die parlamentarische 
Kontrolle setzt erst beim Ergebnis der politischen Willensbildung an,.nicht aber schon 
bei r;!er Vorbereitung, d.h. dem.noch nicht abgeschlossenen Willensbildungsprozess als 
solchen. Dies führt somit nicht zu. einem Vorbehaltsbereich der l3Ulldesregierung; der 
nach zutreffender Auffassung dem Grundgesetz nur. bedingt zu entnehmen ist .. 

S. Oldiges, in: Sachs, GG, 9 .. AufL2021, Art 62 Rn. 42: 

, Es geht vielmehr um eine zugriffsfeste Randkompetenz, die der Bundeskanzlerin die · 
Wahrnehmung ihrer vielfältigen Regierungsaufgaben erst ermöglicht und letztlich die 
Funktionsfähigkeit der Bµudesregi,mmg sichert. Hierzu gehört auch der mit der politi
schen Leitungsgewalt in Zusammenhang stehende Beratungs- und Jnitiativbereich. 
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Hermes, in; Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 62 Rn. 36 
m.w.N.; ferner Oldiges, in: Sachs, GG,. 9. Aufl 2021, 
Art. 62 Rn. 44 . 

. c) Ein Informationszugl!llg zu.den angefragten SMS würde eine erhebliche Beeinträchti

gung des verfassungsrechtlich geschützten Initiativbereichs und der Willensbildungs

freiheit der Bulldeska!izlerin a.D. darstellen. Denn e~ handelte sich bei der $MS-Kom

munikation um eine für ihre Meinungsbildung und.Entscheidungsfindung wichtige Er-

. kenntnisquel!e. Die SMS trugen dazu bei, dass die Bundeskanzlerin a.D. zeitnah und 
präzise durch Dritte über Entwicklungen informiert .wurdi;, oder Informationen von Drit

. !~ :;ir,~Gler! kcr.tite. Di-::~e eig~!'!~ K0!!!.!1Jtt!lik';;i:t1'vnRfnrin etrrliiglichte ihr~ die ihr von 

Verfassungs wegen obliegende, ressortübergreifende Staatsleitungsfunktion eigenver
antwortlich auszuüben. · 

Die. Entscheidung, aU;J welchem Anlass, mit wem und in wekher Form kommuniziert 
wird, hat die Bundeskanzlerin a.D. nach eigenem politischen 'Ermessen getroffen. Die- . · 
ses Ermessen ergab sich aus dem Kernbereich der ihr als ehemalige Regierungschefin 
zukommenden Verantwortung und ihrer ressortüpergreifenden Zuständigkeit für die ge
samte Regierungspolitik, der sie durch die Ausübung ihrer Richtlinienkompetenz die 

Richtung vorgeben konn~e. Eine sachgerechte Regierungstätigkeit und die Festlegung 
' ' 

von Richtlinien war ihr nur möglich, wenn ihr auch ein kommunikativer Freiraum zu
stand. 

Dass die angefragten SMS m1r die Kommunikation der Bllndeskanzlerin a.D. betreffen 
und mit ihrem Ausscheiden aus dem Amt die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung 

nicht mehr betroffen sein könnte, spielt keine Rolle. Der Kernbereichsschutz ist funktio
nal zu verstehen und unabhängig davon, wer das Amt des Bundeskanzlers ausübt. '.Ein 

' ' ' 

Informationszugang zu d~n angefragten SMS würde das politische Ermessen riachfol-

gender Bundeskanzler einschränken und damit den Kernbereich der exekutiven Eigen• 
verantwo!t1.!ng verletzen. Ein~ Pflicht zur Offenlegung von Details aus· den SMS hätte 

einengende Vorwirkungen für künftige. Kommunikationsformen .. 

Analog zum Kernbereich des Wi!lensbildungsp;ozesses der Bundesregierung, für den 
ein nicht .ausforschbarer Initiativ- und Beratungsbereich anerkannt wird, existiert ein 
solcher Bereich auch für den Willensbildungsprozess der Bundesregierung, Willensbil
dung erfordert stets zunächst Informati~nssammlung. Die gewonnenen Informationen 
werden· dann abgewogen urid schließlich zu einem Ergebnis verdichtet. Der Vorgang 

www.redtkcr.de: 
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folgt keinem einheitlichen Schema. Manchmal kommt es schon unmittelbar nach der 

eine solche (zunächst) aus und die Phase der Informationsgewinnung und Abwägung 
dauert an. Dieser Ab,vägungsvorgang stellt somit den Wesenskern.der regierungspo]iti• 
sehen Tätigkeit des Bundeskanzlers dar, bei dem er tatsächliche Gegebenheiten fest
stellt, sie auswertet, anhand von ihmgesetztenZielen.bewertet und schließlicl). entschei
det, ob und welche Konsequenzen zu ziehen sind. Eine Pflicht zur Auskunftserteilung 

über Tatsachen, die den Teil der Informationsgewinnung innerhalb dieses Abwägungs
vorgangs bett:effen, hätte zur Folge, dass eine unbeeinflusste Abwägung nicht mehr 

möglich wäre. 

Hierbei ist auch die etwaige Präzeden;z\:virkung für mögliche künftige Regierungskorn- . 

munikation zu berücksichtigen. 

Das legitime Transparenzinteresse der Öffentlichkeh wird dadurch erfüllt, dass das 
Bundespresseamt regelmäßig zu Abstimmungen des Bundeskanzlers. mit Dritten Aus
kunft erteilt, soweit keine schutzWürdigen Belange entgegenstehen. Die Entscheidung, 
über bestimmte Kontakte und Gespräche öffentlich zu informieren, ist eine ureigene 

,.Entscheidung im Kernbereich exekutiver Verantwortung. Eine Verpflichtung zu einer 
hi„riih.-r hiMnso-Ph~.nr1-,,, u;.,,fäss<1nclen Offenlei:iun11 hätte zur Fol!!e .. dass der Bundes~ 

kanzler wenige; fr~i in seiner Entscheidung wä;e, ;ie er mit_ der j~\\'eiligen Information 
umgeht. Denn eine vorzeitige Bekanntgabe und d_ie Diskussion über diese.Informatio
nen wurden die Lage bereits gegenüber. dem status quo ante derart verändern, dass sich 
möglicherweise Handlungsoptionen, die vor einer Veröffentlichung bestanden, ver-

. schließen. Eine Bekanntgabe hätte damit eine unmittelbar einengende Vorwirkung auf 
die Regierungsentscheidul).g. Der Bundeskanzler müsste sich ggf. im Nachgang zur 

·. SMS jeweils Spekulationen und Diskussionen über den Inhalt und die Konsequenzen 
der daraus gewonnenen Informationen stellen, obwohl er selbst noch.keine Entschei• 
dung über die konkt;ete Verwertung un.d die Konsequenzen darüber getroffen hat. Der 
Bundeskanzler wäre daher unter Umständen durch Bedchterstattung und Einflussnahme 
Dritter zu Entscheidungen gedrängt, die er unbeeinflusst (noch) nicht oder nicht auf 
diese Weise treffen v.iirde. In letzter Konsequenz wäre der Bundeskanzler dann auf
grund einer gerichtlichep. Zubilligung eines Auskunftsanspruchs möglicherweise ge
zwungen, sein Kommunikationsverhalten insgesamt zu überdenken. Eine solche Ver
haltenssteuerung des Bundeskan:.;lers kann nicht Gegenstand eines Atiskunftsanspru1;hs 
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· sein. DiE: richtungs~eisende Regierungstätigkeit des Bundeskanzlers, wie .sie im Kanz- · 
lerprinzip ihren Ausdruck gefunden hat, würde dann nämlich durch eine nicht durch ihn 
selbst steuerbare Informationspolitik letztlich.von Dritten beeinflussbar. Um ein so.lches 
,,Mitregieren'' Dritter sicher ausschließen zti können und den Kern tier Exekutivent• 

· scheidungskompetenz des Bundeskanzlers zu be,Wahren, sindAusklUlfts- und Informati• 

onsanspruchein diesem eng begrenzten Kernbereich nicht gegeben. 

Etwas anderes folgt aufgrund der funktionalen Eigenart der SMS zur Informationsge• 
winnung und Kommunikation auch nicht aus der Tatsache, dass die angefragtel1ffi.1S 
für sich gen.ommen abgeschlossene und in .der Vergangenheit liegende Vorgänge dar• · 

· stellen. Gerade die Vertraulichkeit ist „Geschäftsgrundlage"für die Korp.munikation. 
Die durch eine nachträgliche Offenlegung bewirktenVorwirkungen Jassen Auswirkun
gen auch auf die zukünftige Regierungspraxis befürchten, so dass der Kernbereich be• 
troffen ist. Es steht im politischen Ermessen des Bundeskanzlers, aus welchen Quellen 
und mit welchen Mitteln er die notwendigen Informationen für seine staatsleitende poli
tische Tätigkeit schöpft .. Der Eingriff in sein politisches Ermessen ist in .beiden Fällen 
gleich gewichtig. 

II. Kein~ Vereitelungsgefähr 

Die Gefahr einerVerändenmg der .gegenwärtigen Sachlage besteht mit Blick .. auf den 

oben unter I. geschilderten Veraktungsprozess nicht. · 
" : . ' ' ' . ' 

~rw1.~Pit d('l.h tiPr Ani'~cr~tPllP.r .!llrif' /11;.. An<l:~:::io-A cl~~:·RP:o-iÄnlna:;;:~nrf':~1,~~ in Cle;r: Runde~..; 
' . _. ' ,_, ..., ..., .. 

j:,ressekonferenz vom i4.0l.2013 bernft,SMS der Bundeskanzlerin a.D. 'Ni.irden archi- · 
viert (S. 7 der Antragsschrift), ist diese Aussage so dort nicht getätigt worden (s. Anlage 
AG 3, · S. l S)~ Die im Presseartikel der Süddeutschen Zeitung vom 02.09.2021 (Anlage 
ASt 6, S .. 11) getätigte Aussage des Bundeskanzleramts, es w~.lle keine Angaben dazu 

. . ' ' 

machen, .in welcher Fonn und wie umfan,greich es relevante Informationen aus den 
SMS der Bundeskanzlerin a.D. verschriftliche und dem Bundes.archiv übergebe, steht 

. . 
dazu nicht in Widersprnch. Dies hängt in erster Linie von der Frage ab, ob die Inhalte 
der SMS Archivgut, d.h. Unterlagen von bleibendem Wert.nach Ablauf der Aufue:-vah
rungsfristen sind (s, § l Nr. 2 BArchG). Dies stellt das Bundesarchiv im Benehmen mit . 

dem Bundeskanzleramt fest(§ 3 Abs .. 2 Satz 2 ]3ArchG). Soweit der Inhalt. der SMS der 
Bundeskanzleri.n a.D.. veraktetworden ist, wird ~r mit den Akten nach Ablauf der gea 
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setzlichen Aufbewahrungsfristen (i.d.R. 30 Jahre,§ 5 Abs. l Satz 2 BArchG) dem Bun
desarchiv angeboten, sofern es um Unterlagen von bleibendem Wert geht. Auch die im 

Presseartikel geschilderte Auskunft des Bundesarchivs, ~s seien bislang keine SMS der 
Bundeskanzlerin a.D. gespeichert (Anlage ASt 6, S. 11), steht hierzu nicht in Wider
spruch, da die gesetzliche Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 

Soweit .der Antragsteller ferner auf den Beschluss des VG Wiesbaden vom 15.07.2015 
( 6 L 490/15. Wi, juris) verweist, bezog sich der Fall dort auf eine von der Zensusbehörde 
angekündigte Löschung von Zensusdaten zu einem bestimmten Stichtag infolge fester. 
datenschutzrechtljcher Löschroutinen. Das Gericht hat hier eine Anord,nungsbefugnis 
für die Sicherung und Aufbewahrung der Daten bejaht; den Sicherungsanspruch Jetzt- · 
endlich aber verneint. '.Für dim vorliegenden :Fall ergibt sich aus dem Beschluss nichts. 

Der Antrag ist daher wrückzuweisen. 

(Dr. Schiller) 
Rechtsanwalt 
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P.0221040 



1511212021 10:46 Verwaltungsgericht Berlin 

SONN 
!1HOF. DR. KONRAD RB.l-!:l<E~ (!t!23-20'13~ 
Fad1~nw~lt rtirVer,,;;,ltvri;wi:Q'lr 
M. lv.Jii'r SCHÖN ('l/.<28-'1966) 

PROF. OR, HANS PAHS (l$:~~~•::iQ111) 

r)R. KLAU$ D. $.tC:1<ER 
fil r;:h;mwc1 lt: für Vi!,1'waltu ngswcbi: 

LILRlCH KELLER 
t·sci"lnnw::1lt für Atl:lcits:rc~ht 
\,ll,Rl~F. SÖf!GE!'i 
Fo1dmnw#lti11 füt F,-,mHi-triri~tht 

01t r:R1t!JWAtD LÜBB.ERT 
DR, KAY ARTUR PA9E 
Ft11:h;.i;w11lt für Vtrwaltr.m~srccht 
PR. o,m.lSTlAN D. B.RACH!:!R• 
Fad,il:nw,;;lt für V1:rw,,!t\.trrw,n·(1,~, 
PROF. QR, ANDAF.AS F~IESE~• 
F~(:ht.r:;'\l;ilt f1)!' l)r~1·ec::ht 

PllOF-, Olt BURKHARD MESSERSCHM!CH' 
r:;11;h;;nwi!':lt für ß.!lu- ,Jml Architck't~Me~bt 

MARTIN ·RF.:VfER 
Ft-1\J,-<1nw.:lt für $(:lzi,:il~r:ht 

Dft J0t-:GEN tüo~.R.s· 
r:iii::112.ri·11:-1.lt füt Stiiutrrcc.ht 

, GE~NOT, kCHR" 
P~OF. TI,CMAS THIEr<AU' . 
~i:diatw,ilt ·für ~.-,1.1 .. ,.m(l Architr.kr1:ri•e!:ht 

DIETER MERKF.NS~ 
Fa1:hsr,walt m~ 8al1~·mid A1·chfü:ktc:rm:cht 
or1. KU\US WALPE!lf!'" 

t)R, HE!!<C G!.AHS" 
AX€L ,Sf;OfiGER• 
hicfl1:trtwmlt fi/1' ll1bcltsr1:e,ht 

At~OREAS OKONEK~ 

Ofi. KtAUS Kö~P, M.C.t. 
Sit'.MN i'!'SfER 
rachrmw;:ll füi V~r·<i,~itur19sri.".dl't 
PRQf. PR, H~JKO (&$C!-1' 

WOli'OANG KREYSING 
Fiic!wowalt für Miiit¼ und Wo}<riur,r,sel,:rs:ntvrm;ri~1:ht 
Ort. JAKOß WULF~ 
PROF. DR. WOLFGANO ROYH, LL M,~ · 
Oft M!CHAJ;:L WINKEtMl)LI.ER' 
F:;ith;nw~lt fJr V1:rws>ht,ri'9.~~t:h~ 

PROF. tiG,, SERND MÜSSIG"' 
Mf!.TMOl,,OMÄ\JS /,f.N(-l!:'NVOORT" 
l-,11:1'1;:ir.w;)lt fi;r ß;1\1~ :;n1! Arcf'itl':l1;;crr11~:r11 

Oll, ANDREAS f<OStNf'Elll'. 
?A.ot-. nrt AU':XANf!ER SCH!N~ ' 

DR, MATl1<lAS GIWSKP 
F:~ch;mw:;ilt fikVe.rw11!tung::;,erN 
fa::,hmr,..,;:ilt fi.h'.Vi:rqnbere~hl 
Dlt MARCO M.TDORr-
1',·.,~h;)nw,.:ll füt'Vi:rw:,Hi,ri~~,n:cl,\ 

D~. CHRiSTlA.N MENSCHING, tLM/ 
0~. MA~KUS Ol!~KSM!I!~ t.L M." 
f:.'ldw)"t\1-h)lt iüt rfani:i~!1,,, 1,r1tJ G~~i:ll~i.:/1M1~;11~~h~ , 

F'HlU?P HUMMEL~ . , . 
P;e,hanw.i!: fü1 B;uM wtd Archit,::k'tiintcc:h1 
Ult ~l~S KL!:iiN~ 
~.lfül!!\i K.UNL 

A!,,EXANDl:F: tF.!DIG" 
r•;.dvmw;;lt für B.;iu., und Archll:t~krirecht 
OH, 1)00 SÖNS• 
r:,1i::h.,r.wr.lt für 6G~- w1d Archirektcmccht 
DAMt.L,HDfi'l'tii 
r:3ch11t1walt fUt 1huM und Al'thi~·k~er,r«·hr 

PROF. OB, S!JlAN DE.NlSE,HOTTEMANN, Mrlt:s 

DR, DANmL NEVH(WeR, U„ M," 
Fs1ch:.nwalt rnr Str:;ifrer.ht 
MATTHIAS FlOi'MANt~ 

. JULI/\N tfY ., 
F1id1iJr,wttlt fut Verwalttm:9zrecht. 

FLORIAN VAN StME.WlCK 
. DR, CORN.EL flOTI"HAST, LL. M, 

f;,ü1;·1r.w,.:i't l;~t l::·br~cht 

VERÄ WAGENKNECNT 
, Flichar-;:~l'lirt NrVerw;:1il:',.1n~1m:d1t 
.TOSIAS O[)Y 

MAflKUS Ff~ANK 
JUUA P!EPEB, U.. M. EUR. 
$'!'EPHP.N SCHUCK 

DR. AlfXANDER SCMÜSSlf'R . 
NIKLAS KINOHÄtJ'Si:;I~ 
DR, JAN MÄDLER 
·rHER6P, PHl!,IF'PI 
DR. CHRJS'r!Ji.N H!RZEBRUCH 
DR. MDR!TZ ßAemt:L 
Olt MNlEI. KRE.8ÜHI. 
,!A\',IA WARMl.ltER 
VP.NESSA OFFERMANNS. 
OR, CATHRIN Bf'IÜNl(MAN$ 

ANJA HÄMMERL 
Ofl., MANUet: KÜU,Mt-.NN 
PASCAL GÖPNER 
JUU!-,N VOI..LM!:k 

. qr„ ..sN~mA, HEIM~A 'frilF.RY 

.· MARTIN \,i.:;Nz, u . .'M. 
LINOA J<\ROSCH 
·r•AJHICK 'SCHÄf'!:'.:f\ 

DR. UJ!(AS SCHEf.Efl 
öl\. OCM!N!K .l. SNJKA 
OIR!STO-?l·I SC!iOP:Pf-J 
f>AULINA BJI.RDENHAGEN 
f•lF.L!:iNA BACKE$ 

DI. KMS'llNA STOMPER 
PROf. OR, l'RIWK Ml'.VcR. l.l„M: 
?rofo:.,oc ;rn dr::r Univi::rsität ?.Llrk:h 

. OfCoJn:;i:I 

BERLIN. 
PR. Oi!IT!::i:\ $1:l,,tNF-F. 
r,:1di;mw~l•i f(ir ~'r,:rw;dt;irr~~r~~M 

!IRCF. DR. PE"H::R-ANOREAS BRAND• 
PROF. O!\, OLAF m:m::,r 
r.li:;h1::1vhllt für Vtt,:/flltung~riic!n 

ULRICH BIRNKAALlr' 
MA~Tf\AUT SCHEHlMANN~ 
oi:t. sre1-1t·iAN GCHSiNC!\• 
DR, Ui,.JUCH' KARPSN.ST8N" 
Dfi, TOBIAS MASING' . 
F~c.~1i1wa.1t ftlr V1;1''Nalr:.mgsr.:tht 

OR, fMNK Ff.!.,U!NßEOO; 1;~.M.* 

OH. Oi;A:NOT SCHIU.€W 
Fo1dw,m,,1~ for V1:rw.:llt1Jn,~r.irni::M, 

DR, ANDREAS ROSENFtlD' 
SA!i:IN!:: WII.OFi:UCf.\" 
fach;'l~11,,!iltl1\ Kir gi~w,~rötkllt\f1 Re61·1:~~ehu!~ 

OR, GERO Zlf.GENHORN" 
DR, ö{fi:!SilAN JOHANN 

(F AX)+49 30 9014 87.90 

DR. CHR.lSTlAN '1;'0<.A!H, LLM: 
• Dr>. CORNFUIJS !ÖltHOFF' · 

KATHRIN O!NGEM/,NN' 
DR. MA'.i"l'i·MS K.01'.MANN, Milltrt i::n Dnfrl-
01';. JULIAN AllGlJSTIN 
~~1thMws1t fOr Vi:rw<1!t11~~~rtch; 
TOBIAS. ODY 

~!\. MYA,SANGJ, M\i:.ti:~\ t:J'l Fil;i~otfa Pt1lrtlci 
CAROLINll. G~ASMAl'.:HE~. LLM. 

FWR1AN ßECK 
Da .• DIANU LINOcRMJ\NN · 
[)~. e,·rT1NA GAlJS!NG 

DR, STEFAN!!: SCl·!9LZ„GROSSE 
DR. KOr«lll_lMAN l'iEi11:R, LL.M, 
t,lt Sl\MJAA HEI.ENA THIERY 

TOBIAS GAf-lJS 
OR. TQl1STi:N S'rlflNEfl 

PH!UPP BREUUNG 
PROr; tl-R. lÖRG PH!UF'P T€RHECHTB 
Prct'i\~~11r llt1.cii~r t.llliverslt.'Jt Wr,d)11rg 
Of CQ:)r1f,el 

. BRÜSSEL 
DR. ANO~EAS ROSlcNFEUl'. 

. DR. STEPHAN GERSTN!R' 
r,:lf;. ULRICH KA_f,\~!:NS't'EIW 

CR, ·stMON6 lÜNENB:ÜRGER 
DR, 51:8AS!lAN. STE!N0ArffH, LI„ M.# 

DR, ci"EMENS Hol:fMAN.N. 
,r;e1>1~~nn,,~·w:v 11 ~~ 

;; 1;;;;;;,~E DöRN 

Le!PZH3 
Oft. THOMAS STICKL.ER• 
F~citMws!t mr 8r.u# ,.mct An:hit~~tl.'m1~drt 

:DR. SOPHIA. !'IOMME:R 
J~JNA KlRf,flN ,FESKE 

OR. J~'\N !lllÄU½l'J'l 
, tm. HANS WOLFRAM f<E'SSlER 

PA!Jt, l„.1ESER 

LONDON 
PHOF. OR.- PETER„ANOREAS $MND" 

SABINE WilO~EUER" 
F.'.i~$1'1W~\th\ frJr ge1',~1·blidjtr, R~cl11'.;i:$th11~i, 

MÜNCHl;;N 

DR, JilRGEN LÜllfl\S' 
, f~r.hariw~lt für S\(!':,ierre!!:h1: 
l-!AN$~.Pl!'rtii HOH• 

AAOf. DR. SURKHARO MESSERSCHM\01' 
ftid'\llt'lWlllt ftj~ Bau- tll1d /\!'ct\\t11l1t;::r,rtclYI 

. PROF. DR. BERND MÜSSIG' 
OR. MAX REICMERZER' 
F;ir)\;tl'lw~it für V1;rN~l~\lll~Stei:-11i' 

0-R COf.!N9.!\,/S !=lÖU,\.IQf:P 
MATTHIAS flOTMANN 
AJ.~!<SANDAR S, iODOROV 

' !RA. GAl„t,AS~ll 
COil:Nt\l.lA F(N!~irf-1 

P.0231040 



151.1212021 10:47 Verwaltungsgericht Berlin (F AX)+49 30 9014 8790 P.0241040 

REDEKER 1 ~ELLNER I OAHS 
Aftla~i~-----

Unkorrigiertes Protokoll* 

... Nur zur.dienstlichen Vetwendung 

PRE:SSEKONFERENZ 6/2013 

Montag, 14. Januar 2013, 11.30 Uhr, BPK 

1 AG 3 . 1 

•Yü/Hü 

Themen: · Lage in Mali, EEG~Refon11, Ärztekorruption, Treffen des 
Bunde:;;finanzrni11i~t~1$ rnit grieChischett:i OpposJtiofisführer, 'Reise · des 

· Sundesumweltministers nach Abu · Dhabi, · Flughafen . Berlin Brandenburg, 
Videoüberwachung am Arbeitsplatz, mögliche. Einstellung des Verfahrens gegen 
Bundespräsjdent a .. D. Wulff, SMS-Kommunikation der Bundeskanzterin, Situation in 
Syrien. · · · · 

Sprecher: StS Seibert, Peschke (AA), Paris (BMVg), Teschke (BMI), Stamer (BMU), 
Dr. Wiegemann . (BMWi), Aden. . (BMJ), · Dr. Jopp (BMG), Bruns (BMF); 
Strater (BMVBS) . . . 

VORS. LEIFERT eröffnet die Pressekonferenz und begrüßt STS SEIBERT sowie die 
Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. 

PESCHKE: Sehr verehrte Damen und Herren, ich wollte. kurz . zur. Lage im 
westafrikanischE!n Land Mali Stellung .nehmen. Wie Außenminister Westerwelle 

· · und auch der Bundesverteidigungsminister ja bere.its deutlich gemacht haben, ist das 
französische Eingreifen ,in Mali aus S.icht der Bundesregierung· richtig. Das ist aus 
Sicht der Bundesregierung ein schwieriger, aber ebenso wichtiger Einsatz, den wir 
politisch unterstutzen. Deutschland empfindet auch tiefes Mitgefühl mit Frankreich für 
den bei dem Einsatz bereits gefallenen französischen Sold~ten. . · 

Für die Bundesregierung und für ·Auß.enminister Westerwelle ist klar, dass 
n ....... .a. ... '"'i-.1 ........ ...,1 l":7 .......... ,,, ....... : .... 1,.. : .... ..J:;..,.. ...... ,....,.i...,.,: ...... :""'"""" ·.ci:+•-""'"';,.., .... ·,..;,..,h+ .... n ..... : .... 1;.:.,...,...-1, .. i\n~1u ........ l!;!:l.l"I 
'-''-'Ul.-:l'V•••U,t'I.J I iu, •• , ........ ...,., 11,1 .._.,,._....:,,._., .._....,,111'11'1.._,l,~..,..1, .._,,'1-......... ~,v•• •••v••~ ...,.,~•••_•..,....,...,._. ,....,....,..., •• ._.~,._.,, 

hat Außenminister Westerwelle mit dem Verteidigungsminister i:Jnd in Abstimmung 
mit der Bundeskanzlerin verabredet, dass jetztinnerhalb der Bundesregierung rasch 
geprüft wird und mit den französischen Partnern besprochen wird, wie Deutschland 
Frankreich jenseits militärischer Kampfhandlungen konkret unterstützen kann. Eine 
solche Unterstützung . kann zum Beispiel im Bereich . der Logistik, im Bereich 
medizinischer. Unterstützung oder im Bereich humanitärer Unterstützung erfolgen. 
Das ist die konkrete Verabred1.1ng, die getroffen wird, und .diese Prüfung wird jetzt 
umgehend eingeleitet. · 

Des Weiteren setzt sich Außenminister Westerwell.e dafür ein, dass die Planungen 
für eine EU-Mission . zur Unterstützung und Ausbildung des malischen Militärs 
beschleunigt werden, Zu diesem Zweck würde Außenminister Westerwelle auch eine 
Sondersitzung der EU~Außenminister zum Thema Mali befürworten. Es ist in unser 
aller Interesse, dass die Lage in Mali möglichst schnell stabilisiert werden kann. Dal3 
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hat die Bundesr,egierung von Anfang an deutlich gemacht, und dafür werden wir uns 
weiterhin mit ganzer Kraft einsetzen. · 

. . . 

FRA~E HELLER: Weshalb gilt für die Unterstützung eigentlich der Grundsatz 
,,jenseits von Kampfhandhmgen"? · 

' . . ·. . ' ' 

Zwt1iii::11~. i::>i t„ht:ii:,t: 11 ~~ 1-Lv~1;:i\J;1c; ~~~;\.III· ;; 11 'v'v, ~ .... ;~,· ;, ".~.: ,.,.::.., __:~, 

war das jetzt eine separate französische Entscheidung? 

PESCHKE: Zu der zweiten Frage kann ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung 
jedenfalls vorab über. das französische. Vorgehen unterrichtet wurde. Es wurde ja 
auch· voh anderen europäischen S.taaten deutlich gemacht, dass sie vorab 
unterrichtet wurden. Insofern. gibt es einen engen deutscti,französischen und auch 
europäischen Abstimmungsprozess. · 

Zu der Einschränkung „jenseits militärischer • Kampfhanq!ungen": Der 
Bundesaußenminister hat schon am Wochenende klargestellt, dass ein Einsatz 
kämpfender Truppen ·nicht zur Debatte steht. Ich denke, das ist auch eine Frage der 
unterschiedlichen Voraussetzungen· und Fähigkeiten: Fran.kreich · ist .in der Region· 
bereits mit zahlreichen Fähigkeiten vertreten und hat bereits in . zahlreichen 

. Nachbarlänqern Malis - in der Elfenbeinküste, in -Niger, im Tschad - eigene 'Kräfte 
stationiert. Auch in Mali gab es immer wieder frl:lnzösische Kräfte, sodass es, glaube 
ich, richtig ist, dass Frankreich der Unterstützungsbitte der malischen Regierung, die 
auch explizit an Frankreich gerichtet war, gefolgt ist. Für ur-\s ist der Punkt, dass wir 
uns natürlich mit unseren französischen Partnern solidarisch zeigen wollen und 
deswegen im Rahmen praktikabler Möglichkeiten natürlich auch konkret unsere 
Unterstützung zeigen möchten. 

FRAGE DAUSEND: Herr Peschl<e, körmen Si.e etwas Genaueres zum Zeitrahmen 
einer möglichen EU-Mission sagen? · · · 

•, ' ' 

Herr Paris, Herr Peschke, können Sie etwas zum.Umfang der deutschen Beteiligung 
sagen, dazu, was das konknet bedeutet, wie viele Ausbilder dorthin gehen würden 
und wohin es k~nkrel geht - nach Mali selbst oder in umliegende Länder? 

PESCHKE: Da muss ich Sie vermutlich leider etwas enttäuschen, weil man zu vielen 
dieser konkreten Punkte, die Sie angesprochen . haben, schlichtweg noch keine. 
verlässlichen Aussagen treffen kann. Auch bisher schon ist der Stand, dass die 
Planungen für eine EU-Mission laufen und dass Umfang und Art der. deutschen 
Beteiligung dann festgelegt· werden, wenn diese Planungen abgeschlossen sein 
werden. Soweit dte Planungen in Brüssel bisher beobachtet werden konnten, war hin . 
und wieder von e.inem Gesamtumfang von. bis zu 200 Ausbildern die Rede. Aber das 
sind Zahlen; die ich Sie unter Vorbehalt zu betrachten bitte. Das wird von der . 
Finalisierung und Konkretisierung • der Planungen abhängen, Das wäre · eine. 
Gesamtzahl, und diese ·.zahl wird dann natürlich auf verschiedene EU-Staaten 
aufgesplittet werden, die.sich dann an der Mission beteiligen, Wie gesagt: Wie grof.l,, 
ob und in welcher. Form sich . Deutschland daran beteiligen wird, wird festgelegt 
............. _ •··--·- _..J:- r"II __ ,,.,.,...., ...... ,,.1,..,.,. ... ,......,i-.1.:.. ... ...,,.,. ...... : ... ,..1 n:.;.,, Q,,.,..,...,..,."'_.~.-.ilo.~,~ ... hoHO io, 
vv~,~~1,, VVl;llll \,,IIC: ll('.IIIUll~Cill ctl,J:::,r;:;~i,,,1,nv,;:,;;,tv11, .;t11n,.1 . .IJI .... ....,,.ut ........... n ... ::,, .... ~ ...... ,:::, ,, ........ ,.., J-

immer deutlich gemacht, dass sie grundsätzlich zu einer Beteiligung bereif ist, wenn 
die Voraussetzungen dafürerfüllt sind. . · 

P.0251040 
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Angesichts der aktuellen Lage in Mali ist es so, dass. die Planungen aus· Sicht der 
Bundesregierung • deswegen habe ich das für den Außenminister deutlich gemacht • 
jetzt mit einer, noch mehr erhöhten Dringlichkeit betriepen werden müssen. Wir 
hätten · möglicherweise . e.ine Entscheidungsreife der Mission innerhalb der 
kommenden zwei oder drei Monate erreichen können. Dann wäre noch einmal Zeit 
vergangen, bis eine solche Mission vor Ort hätte sein können. Wir glauben jetzt, dass 

· iiber diese Mission. sofern das möqlich ist, möglichst schneller entschieden werden 
sollte '- das heißt, nicht in den kommenden Monaten; sondern, so es auf Grundlage 
der Zuarbeit der Experten möglich ist, in den kommenden Wochen. 

PARIS: Ich kann. das vielleicht unter Bezugnahme auf die Frage von Herrn Heller 
insoweit ergänzen, als sich der Diskussionsstand, den wir.in den letzten Wochen und 
Monaten· hatten, in einem Punkt verändert hat, nämlich darin,· dass die. Franzosen· 
jetzt richtigerweise. und konsequent in das Land gegangen sind,. um· ein Vorrücken 
der Terroristen aus dem Norden in den Süden zu yerhindem: Das ist, so scheint es 
zu sein, durchaus ge.lungen. Hätte man das nicht gemacht, hätte sich die Lage in 
dem Land Mali noch vers.chlechtert Die Lage war s.chlecht und wäre 119ch schlechter 
geworden, wenn man dies.es Vorrücken nicht unterbunden bzw. verhindert hätte .. Es 
hat sich auch gezeigt, dass c;lie malischen Kräfte allein nicht in der Lage gewesen 
wären, dieses Vorrücken der Terroristen aus dem · Norden .in den Süden zu 
unterbinden. Deswegen war es richtig und konsequent, dass die Franzosen dort auf 
Bitten dermatischen Regierung geholfen haben. 

Wir haben aber in den letzten Wochen und. Monaten nicht .nur allein über eine 
mögliche EU-Unterstützungsmission im Sinne von Ausbildung gesprochen, sondern 
wir haben sehr intensiv .auch darüber diskutiert, . welche . Rolle der afrikanischen 
Staatengemeinschaft zukommt, Stichwort ECOWAS. Dazu gibt es entsprechende, 
Beschlüsse der Vereinten Nationen. Sowohl die Beschlüsse der Vereinten Nationen 
als auch die Beschlüsse der Europäischen Union setzen immer dabei an, dass ein 
gesamtpoli~ischer Proz~ss in Gang k0mmt und auch realisiert wird und dass dann 
erst in zweiter Reihe, sage ich t':linmal, auch eine militärische Unterstützung Mal.is 
gefahren wird. Dabei war immer klar, dass ein kämpferisches Handeln in Mali mit .der 
Unterstützung von ECOWAS erfolgen .soll: Das hat vornehmlich den Grund, dass 
dort das „afrikanische Gesicht", wie ich es einmal nenne, gezeigt werden muss. 

. ' . ' . ' . ' . 
Es war auch immer klar/ dass eine mögHche Mission der EU darauf abzielte, im. 
Wege der Ausbildung zu unterstützen, also Fähigkeiten bei den eigenen malischen 
l<räften zu . erzeugen, damit diese. ihren Auftrag besser als bis.her wahrnehmen 
können .. Ich werbe also noch einmal sehr dafür, das • trotz der jüngsten Ereignisse 
durch die Intervention Frankreichs • heute nicht .nur darauf .zu reduzieren, sondern 
dies ist ein wesentlich weiteres Feld, das in der Diskussion der letzten. Wochen unci 
Monate das. Bild .aufgezeigt hat: Ja, die Lage ist ernst, sie ist sehr schwierig. Ja, es. 
muss etwas getan werden: Das .sind die Beschlüsse der Vereinten Nationen und 
auch der E:uropäischen Union. · · · · 

'v•v•·,,· '·1.::. 1·.:::.·· - 1- -·· :_"'_.., _ _,_.,_.t,: .... i;..· '!"'-----t..+ , 0 ....... ; ................. ,... o ...... ,·,,...· ... ;h~" ";.i...,.fi,.-.h i"" 
1 -~-II ~•l,J-:;:1 ~:tlC,L;::,, UCi\,,l1.fl\.<;II ?i:9VIIIQl\,,,IIL) VYV 11'\l'II ,.,-1,1i,,,,""1._,.,, ~...,.,...., 'v,""',, ..... ,,, ••-•••••-••• •••• 

Rahmen einer Europäischen Unior1 · .. r.nit .. Blick . auf eine mögliche 
Ausbildungsunterstützur)9 für malische Kräfte. In welcher Anzahl, wann, wo und. wie 
das genau stattfinden . wird, ist Gegenstand der · Diskussion innerhalb der 
Europäischen Union. Sie wissen, dass die Europäische Union .• a.uch deutlich. auf 

P.0261040 



1511212021 10:56 Verwaltungsgericht Berlin (F AX)+49 30 901. 4 8790 

-4-

unser Betreiben hin - eine sogenannte z:ivilmili1ärische Konzeption erstellt hat. Das .ist 
die Grundlage für jegliche weitere Form der Planung. Das Stichwort ist,. den 
Operationsplan zu entwickeln, also · den Plan d~fOr, was man dann vielleicht 
tatsächlich machen kann. Dabei sind wir. Das ist der Stand der Dinge. Aber ich 
werbe - letzter Satz- noch einmal dafür, dass man die Dinge, die sich um das Thema 
Mall ranKen, 'insgesamt oetradh'[en m,uss, und 'i{.;il yi~utJi::,' J'e1;;~ d~;- Afrikaii,iöchiö 
Union und insbesondere auch der ECOWAS dabei auch· eine herausgehobene Rolle· 
zuteilwerden muss. · 

ZUSATZFRAGE DAUSEND: .Herr Paris, das war ja auch der Stand· der Dinge, 
· . nachdem die Bundeskanzlerin zum ersten Mal die Möglichkeit der Beteiligung 

deutscher Truppen bei der Ausbildung der rnalis<;hen. Armee ins Spiel gebracht hat. 
Bei der damaligen Debatte wurde genau das .gesagt, was Sie jetzt wiederholt haben. 
Ist das denn in der Planung seitdem nicht konkretisiert worden, wenn· man immer 
noch dabei ist, zu planen, wer wann wie undiri welchem Umfang wohin geht? · 

PARIS: Das sehe.ich anders. Die Bundeskanzlerin hatte auf der Kommandeurt~gung 
in Strausberg deutlich . gesagt: ,,Wir können uns·· beteiligen, wenn die 
Voraussetzungen. dafür geklärt und gegeben sind." Das Maß der Dinge der Klärung 
und der Gegebenheiten· ist, dass ein . klarer politischer Prozess, der Aussicht auf 
Erfolg hat, auch seitens der nialischen Regierung - natürlich durchaus mit 
Unterstützung der Vereinten Nationen - zu Tage tritt und dass man auch genau weiß, 
wohin die Reise in Mali gehen soll.Bei den l,.euten, die derzeit in Mali an der Macht 
sind - der Minister hatte das ganz schön in der ;,Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 
beschrieben-, gibt es Abstufungen von Zuverlässigkeit. Man muss einfach einmal 
wissen, wen man aus.bildet.. Das ist ziemlich klar, nämlich die manschen Kräfte .. Abe.r 
bei der Fr;;ige, für wen man das tut, besteht ein. zie.mlich großes Fragezeichem. Die 
Antwort auf die Frage. "Fbr wen?" muss man aus einem erfolgreichen. politischen 
Prozess ableiten, einer sogenannten Roadmap. Nicht dass. es einem passiert, d.ass 
man Kräfte ausbildet, . aber •letztlich für den falschen Empfänger. Das ist das, was 
sehr intensiv sowohl innerhalb der EU als auch innerhalb der Vereinten Nationen 
diskutiert wird, und das ist auch vollkommen richtig. Deshalb würde .ich nicht sagen · 
„Dabei sind wir keinen Schmt vorangekommen", sondern ich glaube, auch durch die 

· Aufforderung·an die malische ,Regierung sind dabei einige Schritte erreicht worden, 
sodass sich die Frage der Entsendung von Ausbildern dabei hintenanschließt Aber 
die prioritär zu klärende Frage ist, wie sich. Mali selbst auf einen gedeihlichen 

. politischen Weg hinbewegt. · · 

PES.CHKE: Wenn ich das kurz ergänzen darf:. Ich wollte auch' noch .einmal · ·· 
· unterstreichen, dass es vö.llig richtig ist, d.ass eine. nachhaltige. Stabilisierung Malis 
natürlich im Rahmen eines politischen Prozesses erfolgen muss und insofern alle . 
Maßnahmen, über die wir si>rechen -Ausbildungstraining, Unterstützung einer 
afrikanischen Eingreiftruppe-, · auch von der erfolgreichen Einbettung in einen 
nolitischAn Prozess • abhänaen ... der am Ende · sowohl die Rückkehr zur 
VVIIIC;A..;>"'."""411!::f..,;lllllr,,.t"'."'.'t1!0.,,tl ~-•~•1utt~ ,..,., .....,...,._-..,"'-•••~1•~ ..... ,, ~..,.,..,._,,..._.,, ,,,..,._...,..,.. :---•- '":"--•• ,.,.., --•• 
Norden eine Berücksichtigung der berechtigten Anliegen des Nordens im Sinne von 
politischer Gleichstellung und wirtschaftlicherGleichstellung beinhalten muss. Da;; ist 
ein sehr wichtiger Punkt. ·· · · · · · 

Aber um auch noch ~inmal dem ·EindrUck entgegenzutreten, e~ sei nichts passiert:· 
Seit der Rede der Bundeskanzlerin ist eigentlich !:lchon .viel .passiert. Die Experten in· 
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Brüsse.1 arbeiten natürlich auch jetzt schon mit hoher Intensität an den 
konzeptionellen Überlegungen für den Einsatz, um das möglichst schnell auch 
praktisch relevant werden zu lassen. Schon vor Weihnachten wurde ein Konzept für 
einen möglichen Mali-Eins_a.tz beim Außenministerrat besprochen und auch 
verabschiedet. Auf dieser. Grundlage wird jetzt natürlich mit Hochdruck an den 
weiteren Konkretisierungen gearbeitet, die dann in Richtung eines Operationsplans, 
eines Operationskonzeptes gehen müssen. . , 

- / 

Das, was wir jetzt sagen, ist, dass diese Arbeiten, die stattfinden, an denen auch die 
Experten täglich arbeiten und die auch im europäischen Kreis - in den regelmäßigen 

· Sitzungen der. zuständigen Gremien - ständig. abgestimmt· werden, noch einmal 
beschleunigt werden m{lssen. Möglich ist, dass es bi$ dahin noch einmal ein 
Sondertreffen der Außen_minister geben wird, um diesen Planungen auch. noch 
einmal p9litisch weiteren Rückenwind geben zu können, Es ist nämlich ganz klar: Die 
Lage hat sk:h aufgrund der jüngsten Entwicklungen, des versuchten Vorstoßes von 
islamistischen Kräften · in den Süden Malis, noch einmal verändert, und auf diese -
veränderte Lage müssen wir natürlich auch reagieren. 

FRAGE KOLHOFF: An das Letzte anknüpfend, muss man eigentlicl:j ohne 
Bewertung sagen, dass Ihr Fahrplan, erst den po.litischen Prozess zu bewältigen, 
komplett über den Haufen geworfen -.vorden · ist ..: schon durch den Putsch im 
Dezember kurz nach der Reise von Westerwelle und natürlich erst recht durch das 
Vorrücken der Terroristen. Das, wil'l Sie es sich in. Deutschland und in der EU 
,,r.rnonro··nmon h,oh.t:::lM hot !Jlt::n i'rhµ.rh:.:tllt"\t ni~htf11nktinn'iArt tmrl l::4n ~11r:h ·nicht in Ihrer ........ ~-••.-· .. ···-" ··-- ..... , ...... ~ ._, ...... -··-·-···-·~-.~- ···,~...... :"" ' 

Hand. Ist das so? 

Zweite Frage: Am Mittwoch wird ja der Präsident der Elfenbeinküste hier sein.-Wird 
Deutschland einer eventuellen Bittenach .logistischer Hilfe im Bereich von Flug- oder 
sonstigen Kapazitäten nachkoml)'len, nachkommep .. können, nachkommen wollen? 
Das umfasst · dann ja mehr als .die Ausbildung. Ich h<'!be gesehen, dass der 
Verteidigungsminister das zumindest .nicht ausschließt. Ich wüsste gerne, ob der 
Außenminister dazu ähnliche Positionen vertritt. · · 

STS SEIBERT: Ich will nur ganz kurz etwas sagen, .weil das. Treffen der 
Bundeskanzlerin mit dem Staatspräsidenten der Elfenbeinküste; Herrn. Ouattara, 
angesprochen wurde. Das Thema Mali wird mit Sicherheit ein Thema dieser 
Begegnung sein, Es gibt bisher keine Anfragen an die Bundesregierung, auch nicht 
vonseiten der ECOWAS; sich i.n irgendeiner Weise am Einsatz zu• beteiligen. 
Deswegen hat es keinen Zweck, darüber zu spekulieren. Das Auswärtige Amt und 
das Verteidigungsministerium haben· eben vorgetragen, dass die Ressorts. jetzt 
prüfen wollen, in Welcher Form .und wo Deutschland denn unterstützen könnte. Aber 
eine ECOWAS-Anfrage · liegt nicht vor. Die Bundeskanzlerin .und Herr Ouattara 
_werden anschl.ießend in einer Pressekonferenz darüber. ·informieren, wle das 
Gespräch verlaufen ist. und we_lche Themen zur Sprache kamen. 

PESCHKE:Zum ersten Teii der Frage: Es istso, dass diti 8u11d.;:sregierung hier nicht 
im luftleeren· Raum gehandelt hat, sondern immer in enger Abstimmung mit unseren 
europäischen Partnern und mit unseren internationalen Partnern, also innerhalb der 
Europäischen Union, im . Sicherheitsrat der . Vereinten •. Nationen · und auch .in 
Abstimmung mit afrikanischen Partnern, sprich ECOWAS und Afrikanische Union. 
Diese verschiedenen Säulen des Engagements• die Notwendigkeit von Fortschritten 

>' • ' • ' 
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einer grol~en gemeinsamen Aospracne aer Imernauona1en .::,1„a1,;rigtJ111tJ111:;<.;mm 
entwickelt. Die erste Säule ist sozus,;1gen der Weg zu .. einer afrikanisch geführten 
Mi-,,<inn - rlAr l=;i~hArhAitsr1=1t nP.nnt siP. AFISMA. und die ECOWAS hat sich ietzt 

· dieser Planungen angenommen-, die zweite eine EU<Ausbildungsmission · zur 
Ertüchtigung der rrialischen Streitkräfte, über die in Brüssel. beraten wird, die dritte 
humanitärer Beistand und die vierte die: Vermittlung eines politischen Prozesses, 
hinsichtlich dessen es ja auch Gespräche. unter afrikanischer Vermitttung, unter 
ECOWAS-Vermitllung, gab; nämlich .in Ouagadougou unter Leitung des Präsidenten 
von Burkina Faso bzw. zwischen Vertretern der malischen Regierung und Vertretern 
aus dem malischen Norden. Das sind diese Säulen, die nafürlich auch weiterhin 
Bestand haben. 

Die Lage ändert sich und hat sich die ganze Zeit über immer wieder geändert. 
Natürlich müssen diese Planungen auch an .die sich ändernde Lage .. angepasst 
werden. Die . ECOWAS, also die westafrik;mische Gemeinschaft, hat das getan, 
indem sie die Planungen für die Aufstellung ein.er. afrikanischen Mission, die 
ursprünglich bestanden, sehr beschleunigt hat.. Es war ja ursprünglich die Rede 
davon, dass eine afrikanische Mission möglicherweise erst im Herbst eins,;1tzfähig 
sein könnte, nämlich· nach Abschluss der Trocken- und Hitzeperiode auch in d.er . · 
Sahel-Region. Diese Planungen wurden beschleunigt. Jetzt ,wird darüber beraten, 
erste Teile dieser Mission möglicherweise ·schon in den nächsten Wochen in die 
Region und nach Mali zu schicken. Das ist ein Vorgehen, das in der Natur der Dinge 
•• • • • , ,_,. •, • • • ·•, • ',' • ' • I' 0 • 0 1 f' 1 , • 11egi, aas aus unserer .::,1cm aucn ncnug 1:sL u11u m;1s, yIc1uui:, 1<.;11, c1u1;11 :,u ;it•""'"''"' 
werden muss. Genauso, wie klar ist, dass sich die EGOWAS und die Afrikanische 
Union mit der veränderten. Lage auseinandersetzen, ist natürlich auch klar, dass sich 
die· Europäische· Union mit der veränderten Lage und damit auseinanderseizt, wie 
ihre Planungen sozusagen in Hinsicht daraufbeschleunfgt werden können, wie die 
malischen Streitkräfte möglichst schnell ertüchtigt werden können, um ein wirksames 
Gegengewicht zur Bedrohung.der Islamisten sein zu können. Das l[egt in der Natur 
der Dinge. Das wird betrieben. Aber dabei gibt es natürlich immer wieder aktuelle 
Ereignisse, die in eine neue Lagebewertung einfließen müssen. 

Hinsichtlich des Punktes i:ler Unterstützung für ECOVVAS habe~, soweit ich weiß, 
sowohl der Verteidigungsminister als auch der Außenminister deutlich gernacht, dass 
wir die Aufstellung einer afrikanisch geführten Truppe durch EGOWAS, .aber auch 
.durch andere Kräfte, natü!1ich mit großem Nachdruck politisch unterstützen. Derin 
ein Einsatz in Mali sollte, soweit es geht, natürlich ein afrikanisches Gesicht tragen; 
das hat Herr Paris ja gesagt. Wir unterstützE:n da.s also politisch. Weitere konkrete 
Zusagen stehen derzeit nicht im Raum - das hat Herr Seibert deutlich gemacht -, 
einfach weil es auch keine konkreten Anfragen gibt. Darüber kann natürlich allenfalls 
dann beraten werden, wenn·· dh:~ Eckdät~n ei,rit:r soichE:n rv1ission . feststeh~n. und 
we.nn - das wiederum hat Herr Paris deutlich gemacht - auch die Einbettung in einen 
politischen Prozess geklärt ist.. · · 

FRAGE KOLHOFF: Herr Paris, ich habe Ihre Minister heute .in den Agenturen so 
· verstanden, dass es zumindest sehr schwierig werden würde, weil die Lufttransport
Kapazitäten gebunden seien. Heißt das, dass es nicht geht, oder heißt das, dass .es 
zur Not doch ginge? · · · · · 
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PARIS: Das heißt das, was Herr Peschke eben gesagt hat: Wir prüfen intens.iv und 
zeitnah, was wir machen können. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, was der Minister 
sagte: Wir sind in unterschiedlichen Einsätzen sehr engagiert, und deshalb schaueA 
wir, was wir. machen können. Am Ende <:ter Prütung wird em.1::rge1:m1s stenen, una 
das kann ich Ihnen jetzt noch nicht n!i;!nnen, weil es das Ergebnis noch nicht gibt 
Aber ich denke einmal, bezüglich der drei Bereiche, die ·Herr Peschke nannte -
humanitäre . Unterstützung, medizinische Unterstützung und logistische 

Unterstützung-, werden wir.zu einem sinnvollen Prüfergebnis kommen. Wenn wir die 
Prüfung abgeschlossen haben werden, werden wir bestimmt. auch Sie wissen lassen, 
mit welchem Ergebnis. · 

Ich würde auch hoch eine weitere Facette einführen wollen: Jegliche Maßnahme, die 
daraµs erwachsen könnte, müsste natürlich auch hier in Deutschland noch einmal 
besonders mit dem Parlamentdiskutiertwerden, Dementsprechend werden wir auch 
zeitnah auf der Grundlage dieses Prüfüngsergebnisses an das Parlament 
herantreten und das Parlament einbinden. In welcher Art' und Weise das erfolgt, 
hängt auch vom Ergebnis dieser Prüfung ab. Aber ohne. den Deutschen Bundestag 
werden wir nichts tun. Das ist so in unserem Land, und das ist auch gut so. Das sind 

. die weiteren Schritte, die wir gehen werden. . 

FRAGE KOSTORZ: · Das wäre meine .· Frage. gewesen. Müsste eine 
Bundestagszustimmung also auch für die Ausbildungsunterstützung erfolgen? 

PARIS: Ich habe, Frau Kostorz, ganz bewusst gesagtWirwerden den Deutschen 
Bundestag einbinden, informieren. Was sich dann daraus ableitet, hängt davon ab, 
was wir überhaupt in der.Lage zu tun wären. Herr Seibert sagte, Es gibt keine Bitte. 
Herr Peschke sagte: Wirprüfei, das jetzt in Abstimmung mit den Hä.usern. Am Ende 
der Prüfung wird es ein Ergebnis .geben, und dann. wird es - ich sage ich einmal 
neutral - eine Einbindung in welcher Form auch. immer .geben. ,Zustimmung" ist ein 
besonderer Terminus technicus„ Aber wir. wer.den sicherlich den Kontakt mit den 
Parlamentariern . und dem Parlament herstellen. Dort gibt . es Obleute, den 
Auswärtigen Ausschuss, den Verteidigungsausschuss etc. pp. 1.ch glaube, wir haben 
in letzter Zeit gut unter Beweis gestellt, dass wir einen heiße11 Draht dorthin haben, 
und den werden wir auch nutzen. 

FRAGE DR RIECKER: Herr Peschke, liegen Ihnen Informationen darüber vor, was 
eigentlich das Ziel der französischen Aktion ist?. Soll· also nur. dieser Vorstoß• 
zurückgeschlagen werden, oder soll. eventuell auch der Norden wieder unter 
Kontrolle gebracht wer.den? Das wäre ja ein wichtiger Unterschied.· 

Die zweite Frage geht an Herrn Seibert: lsf die Kanzlerin denn bemüht, ein ähnliches 
Szenario wie· im Frühjahr 2011 zu Verhindern; dass sich Deutschland sozusagen 
wieder etwas von den W:estlichen Partnern isoliert und plötzlich an der Seite von 
China und Russland steht? Ist das sozusagen auch ein Motiv dafür, dass man jetzt 
doch signalisiert, m.:m mache-auf jeden Fall mit? · 

PESCHKE: Zu der e.rsten Frage: Dafür bin ich jetzt sicherlich .nicht der richtige 
Ansp_rechpartner. Es ist, glaube ich, eher di(\l Aufgabe der Franzosen selbst - darüber 
·berichten die fram;ösischen Stellen ja auch regelmäßig 0

, öffentlich mitzµteilen, was 
die konk"reten Einsatzziele sind. Ein Einsatzziel - das ist.auch schon eingetreten •. ist, · 
den Vormarsch der Islamisten - ausgehend vom Städtchen Kona am Mittellauf des 
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Nigers - in Richtung Süden zur nächsten größeren, strategisch wichtigen Stadt Mopti 
aufzuhalten. Das. ist gelungen. Der Vormarsch konnte aufgehalten werden. Die 
Dynamik konnte umgedreht werden. Das is"t eirie Entwicklung, die wir aus Sicht der 
Bundesregierung natürlich sehr begrüßen. 

Zum Zweiten: Ich will Herrn Seibert nicht vorgreifen, aber hier wird jeder Einzelfall auf · 
Grundlage seiner eigenen Sachlage geprüft und bewertet. Dass wir solidarisch •mit 
unseren Bündnispartnern sind, .habe ich bis jetzt nicht extra erwähnt, aber das ist ja 
ohnehin selbstverständlich. 
. . . 

STS SEIBERT: Ja, das will ich gerne aufgreifen. Sie bringen Libyt'ln und· Mali 
sozusagen zusammen. Die Bundesregierung lehnt diese Anschauung ab. Aus dem 
einen ergäbe sich . dabei ein . Automatismus in Bezug auf das andere, . Es ist 
Verantwortliche Politik • ganz besonders, wenn es .um mögliche Ausland.seinsätze 
deutscher Soldaten geht ~. jedes Land, jede Situation une jeden historischen 
Zeitpunkt gesondert zu untersuchen, zu prüfen und auszuwerten. So machen.wir das 
intler Bundesregierung. Dabei kann es keine einfachen Ableitungen geben. 

Im übrigen weise ich zurück, dass die Bundesregierüng oder die Bundesrepublik · 
Deutschland im Frühjahr 2011 isolie.rt gewesen seien. Es gab eine erhebliche Zahl 
europäischer Partner und auch NATO-Partner, die damals die gleiche Haltung 
eingenommen haben. 

FRAGE: Herr Peschke, Sie sprachen von einem politischen Prozess und gleichzeitig 
von dem Vormarsch .d.er Terroristen in den . SO.den. We:rdeA' .diese Tertoriste.n 
irgendwie in den von Ihnen. genannten politischen Prozess.· eingebunden? Wenn 
••• O. ... •• • O ', .;•., •• l""l ••• , ... •M>MM ""••-•-•M-•-•"" 

IIH,illl 1 Wltl! ~111 llli::tll Ult:t·.Udll.ll VUII Ut:::111 r\~U1~1l1 Ut::1111~11! 

Wenn wir schonbeim Terrorismus sind:. Nehmen die Bundesregierung bzw. die 
• Sicherheitsbehörden jetzt, Wo deutsche Bündnispartner gegen Terroristen in 

Nordafrika vorgehen; irgendwelche besonderen Maßn<!hmen.vor? 

PESCHKE: Zu dem ersten Teil Ihrer .Frage:· Für einen erfolgreichen politischen 
Prozess kommt es natürlich darauf an, die gesprächsbereiten Kräfte in Nordmali zu 
finden. Das ist eine Aufgabe, die wir von außen am allerwenigsten leisten können. 
Wir können dabei vielleicht unterstützend tätig werden. Aber das ist. eine Aufgabe, 
die natürlich zuallererst von den · Afrikanern, .also von . Mali selbst· .und von den 
afrikanischen Nachbarn, geleistet werden muss. Es gab Vermittlungsbemühungen 
der ECOWAS. Unter Leitung .. des burkinischen Präsidenten . gab es Gespräche .in 
Ouagadougou. bort waren verschiedene Gruppen aus Nordmali vertreten. Es. ist 
ni.türlich eine der wichti.gen Aufgaben, im Rahmen. sö eines Prozesses, für den man 
allerdings auch einen l.ängeren Atem bra4cht, diejenigen zu identifizieren,. die 
tatsächlich gesprächsbereit sind. Das ist eine· Aufgabe, die wir von. außen weder 
vorwegnehml!ln noch ersetzen können. · · · 

Auf die Frage nach der Sicherheit muss, glaube ich, der Kollege antworten. Ich kann 
nur sagen, dass wir v.om Au.swärtigen Amt natürlich stets und immer die .Sicherheit · 
unserer Auslandsver:tretungen prüfen .,und sie mit Blick auf die aktuelle Situation 
natürlich auch noch einmal mit pesonders großer Sorgfalt prüfen. Dort, wo es 
notwendig ist, ergreifen wir auch entsprechende Maßnahmen, um die Sicherheit 
aufrechtzuerhalten. · · 
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TESCHl<:E: Ich kann nur ergänzen, dass wir .die Sicherheitslage in Deutschland 
derzeit al.s nicht verändert ansehen. Das. heißt als.o, es gibt eine. abstrakte Gefahr 
von Anschlägen .. Natürlich_ steht Deutschland im Fokus ·und . im Visier des 
islamistischen Jerrorism_us. Deswegen sind wir natürlich im Gespräch mit dem · 
französischen Sicherheitsbehörden und sehen Deutschland im Zuge dessen 
natürlich als interessantes Ziel für islamistische Terroristen an, die eventuell als 
Vergeitungsmaßnahme für die Aktion in iviaii in Deutschiand iiiiig werden wuiien .. 

FRAGE: Herr Seibert, hat der französische Präsident Hollande die Bundeskanzlerin 
vor oder nach dem Einsatz Frankreichs persönlich unterrichtet? 

. . . 

Eine weitere Frage an das Außenministerium und das Verteidigungsministerium: 
Schließen Sie einen deutschen. Militi'.\reinsatz. aus? 

· STS SEIBERT:> Ich denke, wir haben, .um mit der zweiten. Frage ·anzufangen - ich 
glaube, damit nehme ich die Äußerungen von Herrn Paris jetzt etwas vorweg -, 

. mehrfach gesagt, dass ein .Kampfeinsatz ausgeschlossen ist.. Das ist die Haltung der 
Bundesregierung. · · 

Zu der ersten Frage haben wir auch· arn Anfang gesagt Die deutsche Regierung und 
die französische Regierung befinden . sich dabei in einer sehr engen und 
partnerschaftlichen Abstimmung .. Die. Bundesregierung hat all.e Informationen über 
alle französischen Schritte gehabt. Über Detail:S gebe ich jetzt keine Auskunft · 

FRAGE THIBAUT: Ich habe ei~e Frage zu den Prüfungen; von denen die Rede war, 
Spricht man jetzt von Tagen .oder von Wochen.? Von welchem Zeitraum spricht man, 
bis man .Ergebnisse erhärt oder bis das Parlament informiert wird.? 

Vielleicht noch eihe Frage nach den. Feierli~hkeiten anlässlich des /tlysee-Vertrags: 
1.,/'.;,;.,;,,,,..,f.,,...-,,...,,,.. ......... : ... ,.J,.,,,.,;.._. ,.J;,... :.,..,..,,,.,...,,..,.,. ,:;::..,,1.,.,;,,..,l,,t,.,,.,_,.. ... ,;.,. ·,,.J;,..,,..,......., r-,.,..1,,..;,..,1, : ... 11.,J:,,.,I,,,.. ;,,.,.., ....... ...1 ••• i ..... 
I '\VI II •~Q c:;:.,..,i ..;,v;11 ,, l,,,IQI,;),;\ ,,,fl,V jr;;:tJ;,,l}:Jr:;;11 i...., IH''VIVf\l_YI 1/:JCI I II J • .. m:::;,::,.1::;, '' · , • .:;n;::;:u,_r:;;t lt l ,...,, JI\O II }JVI ,uvv,c;; , 

auch · dabei · 1;tinbezogen werden, . eine • deutsch-franiösische Einigung zu 
unterstreichen? · 

PESCHKE: Zu. der ersten Frage: Möglichst sehnen! .Das hängt natürlich auch davon 
ab, was unsere französischen Partner.sagen. Wir sprechen ja au.eh mit unseren 
französischen Partnern, und es hat keinen Sinn, dass wir prüfen, ohne zu fragen, 
was gebraucht wird. Wir sprechen mit unseren französischen Partnern, Das hängt 
natürlich auch sehr davon ab, was im Rahmen des Möglichen zu welchem Zeitpunkt 
gebraucht und gegebenenfalls angefordert wird. Das ist also ein dynamischer 
Prozess, den wir natürlich möglichst schnell .zu ErgE;ibnissen führen möchten. Aber 
G.enaueres kann i.ch Ihnen dazu nicht sagen. · · · 

Zum Zweiten: Das sind, glaube ich, voneinander getrennte Dinge. Das eine ist Mali 
und die Notwendigkeit, dailProb,lem in Mali zu lösen und die Lage zu stabilisieren, 
Das andere sind Feierlichkeiten, die einer in Europa einzigartigen, fünfzigjährigen 
Partnerschaft Ausdruck verleihen möchten. Das sind Dinge, die man, glaube ich, · 
nicht so miteinandervermischem kann. · 

STS SEIBERT: Ich sehe es genauso wie Herr Peschke: Da ist nicht miteinander zu 
vermischen, und das hat auch keinen Einfluss auf die Feierlichkeiten. Man kpnnte 
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höchstens sagen, dass das noch einmal .ein Schlaglicht darauf wirft, dass wir eben 
nicht nur Freunde sowie Handels- .. und Wirtschaftspartner sind, sondern dass wir 
'auch international für die .gleichen Werte e.intreten, dass wi.r auch BQndnispartner 
sind und uns einander auch in diesen Frageh verbunden fühlen. 

FRAGE. SIEBERT: Herr Seibert, dä Sie eben dankenswerterweise noch einmal 
eindeutig klargestellt haben, dass ein deutscher Kampfeinsatz in.· Mali 

r 1, • .• .-. ·- .: ..• , ..... ,:.. !-1-· ---·-- .... .., ... 1... .. : ... ~-' . ..i .............. ............. &.,,!:...;(),;.:..,. """,-,1 ......... ,....;..,<':\ 
............. ~ ..... ...,...,,,, ................... --·, .. ,..,. .................. ::,-•··- .......... , ._ .. ,,,,,,.. ..... ..---•·· -··--····,-·--·· 
ebenso klare .Antwort auf die F~ge bitten, warum er ausgeschlossen ist. Das, was 
uns Herr Paris und Herr Peschke bisher gesagt haben, ist nämlich sozusagen, dass 
rl.::u-,ri"lft llllOr",.,Qt"l i-r,i')ccQ fn,- \1110.n rli,:::r, A1r<:.hi1th1nn .:=.rfnlnPn ~nu niA~A r,r11nrJl~afffiir die 
..,/<,,HIVI ~ ..... , ...... ,, ..... "w ''".'°....,...,...,.~...,., ._..._.~...,·yv ••v•~•...,•• ..,...,._...,.....,,, __ ,, • ...,...,,,,.. . .,....,._ .. ,_ .;:-,!"''"".' ,;,,•••• ,. 

für die Franzosen. Jetzt gibt es aber einen französischen Kampfeinsatz. Das heißt, 
die Franzosen sind offensichtlich kurzfristig zu einer radikalen Neubewertung der 
Situation gekommen. Warum gibt es die bei uns nic.:ht? Was sind aktuell für Sie die 
Gründe dafür, das kategorir;;ch abzulehn!:ln?.. · 

STS SEIBERT: Ich denke, auch das ist eigentlich vorhin mit beantwortet worden. Ich 
will noch einmal anfangen:. Es ist doch .offensichtlich, dass Frankreich .aus Gründen 
der Tradition, der Geschichte, der Verknüpfung mit diesem Teil Afrikas, der aktuellen·· 
Stationierung von Truppen in verschiedenen Nachparländern Malis sowie auch der 
Anwesenheit einer, soweit ich weiß, vierstelligen Zahl von Franzosen in der 
Hauptstadt Bamakq eine ganz, andere Verbindung und auch andere Kapazitaten hat, 
um dort jetzt in der Weise tatig zu werden, in der es tatig wird. Deutschland ist nicht 
ansatzweise in einer solchen Situation. Deutschland unterstützt dies politisch: 
D!?utsch!and und die Bundf'J:':!r<?.!Jif:!r(1r:,a rfimken Jetzt darüber nach, und ZW/3r zügig, 
ob man in einer anderen geeigneten Weise d<1s, was die Franzosf';ln dort.machen;• 
unterstützen kann. Ein Kampfeinsatz für deutsche Soldaten • das haben wir gleich 
am Anfang gesagt - kommt dort nicht infrage. · 

FRAGE KQLHOFF: Laurenf Fabius hat heute allen möglichen Ländern gedankt -
· Algerien, Großbritannien,.· den USA, sogar Dänemark-, Deutschland aber nicht 
Bedeutet das, dass in der Tat_ Deutschland bei .dieser Aktion in keiner Weise 

· Unterstützung und Hilfe geleistet hat?. 

PESCHKE: Nein. Wir haben ja gerade deutHch gemacht, dass wir mit den 
französischen Partnern. besprechen und innerhalb der Bundesregierung. prüfen, wie 
wir in bestimmten Bereichen unsere französischen Partner unterstützen können. Es 
gibt einige Länder~ wie die Briten -, die da schon konkreter.werden konnten und die 
das auph schon öffentlich mitgeteilt ha.ben. Laurent Fabius, der· französische 
Außenminister, hat diese Länder.namentlich benannt.Das ist, glaube ich, kein Minus 
für uns. Wir stehen· da auch im· engen Austausch mit .unseren französischen 
Partnern. Möglicherweise, weil die Konkretisierung noch nicht st> weit geschritten ist, 
.sind wir in dieser L.iste nicht dabei. Das würde ich an Ihrer Stelle jetzt aber nicht als 
Ausdruck einer bewussten Zurücksetzung interpretieren: · · 

l\lnf'h ·c:i,inm!:ll ~n rf.Qr J:.'r.;;an.:::- \tnfl ~~rrn -~iAhPirl ·Horr · ~·~ihi:-rt ·11nrl · ir.h h;;:ihpn rl:;;1~ · i:t ......... ;·· .... : ... :_·-· .~ .... -- --· •,•-.:;,,- ··-·· •,•-···· -·-:-·--'."'. ··-·· -~:··-·· ._ ..... """ ' ' ., 
· eingangs auch erläutert: Das ist für Frankrek;h eine ganz andere Lage. Frankre.ich 
. hat in Mali ca. 6.000 Staätsangehörige, Frankreich .hat in allen Nachbarländern Malis 
französische. Ko.ntingente stationiert, Frankreich hatte in. Mali ein. französisches, 
Kontingent stationiert; Frankreich ist mit einsatzfähigen Truppen in di.eser · Region · 
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sehr präsent. Das heißt, das ist ein ganz anderer Fähigkeitenvorhalt, den Frankreich 
aufgrund historischer und anderer Bindungen hat. Deswegen hat sich die malische 
Regierung mit de( Unterstützungsbitte am Freitag vergangener Woche auch an . 
Frankreich gewandt. · 

PARIS: Vielleicht no~h ein Satz zum Vorgehen der Terroristen: Die Pflegen die 
......... __ .., __ i, __ , __ ,.,.._: ___ .c~-:i ... _____ n ... ,,,: ... __ ..;, C"l ....... : ..... 1-.i,\l\.f,...-.t...,... ... :- \/,.....,.h;,.....,...;..,. u,.-.·..-. ,.,fjl!!I. 

~:::>y111111i.=u1:::>v11~ l'\111!;:tf.:tlUl!lUII~, IJQ ,vv1.::i,;:n;;u \,,,IIV lllvfl~ vvv .... ,1 .... 11 llll ·vv,,, ........ ,,,, •• .._ ........ ,...,, 

. tun: Es hat sich. in der letzten· Woche ziemlich zügig entwickelt, dass die sich. dann 
überlegt haben, nach Süde.n vorzurücken. Dann sollte man dem schnell einen Riegel 
vorschieben, was die Franzosen auch gemacht haben. Dann ist es auch richtig, die 
Kräfte zu nutzen, die man in der Region hat. 

FRAGE DR. MA YNTZ: Herr Seibert, auch wenn es keine konkrete Anfrage gegeben 
hat: Ist denri . einmal . vorgefühlt worden, welche .· Erfolgsaussichten eine solche 
Anfrage hätte?. · 

STS SEIBERT: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es hat .keine Anfrage an di(il 
Bundesregierung gegeben. Di.e Bundesregierung ist sich .. nichtsdestotrotz sicher, · 
dass die politische Unterstützung notwendig und sinnvoll ist und will deswegen jetit · 
auch prüfen, ob i.iie etwas und was sie zusätzlich tun kann. 

FRAGE HELLER: An das Umweltministerium: Hat Ihr Minister vor, bis März ein · 
Konzept zur Reform des EEG vorzu.legen, oder hält er dieses Thema inzwischen für 
die Zeit nach der Bundestagswahl fürrelevant? · · 

An das Wirtschaftsministerium: Wie sieht bei Ihnen die Informationslage zu diesem 
Pµnkte, der E.EG-Reform, aus? Glaubt man, das noch vOr der Bundestagswahl über 
die Bühne bringen zu können? 

STAMER: Herr Heller, es gibt keine neue Position des Ministers in dieser Frage .. Bei 
tier Vu1sl~iiur19 tiets iViuniiulln·y-i5~riG,hi-t:.:s itc.1U~11 jct H~, 1 .Aihw~{t;:a u11U Htt11 R.V.::ilc:1 ~111 

19. Dezember hier an dieser Stelle auch. zu diesem Thema ausführlich Stellung 
· genommen. Es besteht Einigkeit; dass eine grundlegende Reform des EEG aus 

verschiedenen. Gründen notwendig ist, erforderlich .ist. Der Minister hat auch immer 
betont, dass wir eine tragfähige Novelle brauchen, eine Novelle, die lange hält Er hat 
dabei immer betont, dass dafür natürlich auch die erforderlichen politische_n 
Mehrheiten im Bunpestag und im Bundesratvorhanden sein müssen: · 

Was .den März betrifft - auch das ist nichts Neues~: Herr Altmaier hatte ja einen 
Verfahrensvorschlag ·vorgestellt. Er will mit allen Beteiligten, mit .den verschiedene.n 
Branchen der erneuerbari:,n Energien, Gespräche führen. Diese Gespräche hat es 
zum Teil sch.on . gegeben; weitere Gespräche stehen an. Im März· sollen erste 
Vorschläge für eine Reform .gemacht werden. Wie gesagt, das sind dann erste 
Vorschläge. . . 

DR. WIEGEMANN: Das BMWi geht davon aus, dass dieVerständigung der Koalition 
von Anfang November auch umgesetzt wird und dass der Bundesumweltminister bis 
März abgestimmte Vorschläge für eine. Reform des EEGvqrlegen wird. Die aktuellen 
Zubauzahlen unterstreichen aus Sicht des Bundeswirtschaftsministers den akuten 
Handlungsbedarf, noch in dieser Legislaturperiode eine EEG-Reform umzusetzen. 
Die derzeitige Form der Förderung der erneuerbaren Energien ist der 

P.0341040 



1511212021 11 :02 Verwaltungsgericht Berlin (F AX)+49 30 9014 8790 

- 12 -

Hauptkostentreiber beim S.trom. Dieses System. sollte aus Sicht des 
Bundeswirtschaftsministers ersetzt werden durch ein System, mit dem mehr Markt 
und Wettbewerb .verwirklicht wirp. Wir gehen davon. aus, dass ·alle politisch· 
Verantwortlichen dies erkennen und bereit sind, schnell zu handeln, so wie es die 
Koalition beschlossen hat. · 

ZUSATZFRAGE HELLER.: Würden Sie die Formulierung vom akuten 
Handlungsbedarf noch in dieser Legisla!urperiode unterschreiben, Frau Stamer? 

STAMER.: ich bleibe bei dem, was ich eben gesagt habe. 
' 

FRAGF VOSS: 711m Thema .Ärztekorruotion. Die Vertolauna dieses Delikts ist ia 
schwierig, weil das Strnfr!')cht an dieser SteUe eine Lücke aufweist. .Meine Frage an 
das Justizrniniste~ium: lstgeplant, das Strafrecht zu verschärfen?.· . 

ADEN: Vielen Dank für die Frage. Dazu haben wir uns ja auch vor zwei Wochen 
schon geäußert. 

Es gibt ein BGH 0Urteil aus dem letzten Jahr„ Dieses. BGH-Urteil haben wir zur 
Kenntnis genommen. Da wird begründet, dass es diesbezüglich strafrechtlich eine 
Lücke. gibt Es stellt sich allerdings qie Frage, wo diese Lücke möglicherweise 
geschlossen .werden könnte oder wie auf andere .Weise Korruption begegnet werden 
könnte. Es . gibt beispielsweise im SGB .···.Regelungen,.· die entsprechende 
Verhaltensweisen. von Ärzten verbieten; allerdings. sind. sie nicht .mit. strafrechtlichen 

· Sanktionen flankiert. Es wäre zu überleg~n, ob man hier tätig werden könnte. Das 
wäre dann allerdings nicht in der Zuständigkeit des Bundesjustizministeriums. 

ZUSATZFRAGE VOSS: Bei Ihnen herrscht also keine Neigung, das im Strafrecht 
regeln zu wollen? · · 

ADEN: Nicht alles, was unter Strafe gestellt werden .mwss, muss unbedingt im 
Strafgesetzbuch geregelt werden. ·Man· muss eben. überlegen, wie hier· am besten 
vorgegangen werden kann. · · · 

ZUSATZFRAGE VOSS: An das BMG: Soll e.s denn dann. im SGB geregelt werden? 

DR. JOPP. · Zu Uta F1.<:1~t: 1 wie:;· 11.1c:111 ttvt::11tuc;ii vu11~u~:'.)Ut:fi:t.il~ üdt::r 
Verfolgungsdefizite bei solchen Sachverhalten regeln könnte, haben wir die 
zuständigen Verbände urid die Länder 9ebeten, Stellungnahmen abzugeben. Diese 
Stellungnahmen sind bei uns im Haus eingegangen und werden im Moment 
ausgewertet. Wenn das geschehen ist, wird man sehen können., wo die Verbände 

· Vollzugsdefizite deutlich· machen und wo entsprechende Regeln getroffen werden 
können. · 

Als er~ter Schritt wird in der Koalition gerade bf:lraten, die Meldemöglichkeiten der 
Kassenärztlichen Vereinigungen und·' der Kassenzahnärztlichen Vereinigung .an 
andere Organisationen - bes.enders die Kammern - eder auch andere Dienststellen 
,zu (verbessern). Das ist ein Schritt in die Richtung, den VoUzug zu verbess.ern. Aber 
wie gesagt, die Auswertung der Stellungnahmen läuft im · Ministerium, und wenn 
dieser Prüfprozess abgeschlossen ist, wird man sich Gedanken darüber machen, wo 
eventuell Regelungen zu treffen· sind; also· ob das im Berufsrecht der Arzte sein 

/ 

P.0351040 



1511212021 11 :03 Verwaltungsgericht Berlin (F AX)+49 30 9014 8790 

• 13 • 

wird - wofür die Länder zuständig wären·-, ob das im SGB V sein kann oder ob das 
im Strafrecht sein kann. Über die einzelnen Möglichkeiten möchte ich hier aber nicht 
spekulieren. · 

FRAGE POP: Eine Frage an das Finanzministerium: Hat das Treffen zwis.chen 
Herrn Tsipras und dem Bundesfinanzminister _schon stattgefunden, _und was 
können Sie uns dazu vielleicht sagen? · 

BRUNS: Vielen Dank für die Frage. Am Freitag wurden hierzu auch schon ein paar 
Fragen gestellt. Viel ergänzen kann ich dazu_ nicht. Die genaue Uhrzeit, um die 
dieses Treffen stattfindet- vo_m frühen NachmittagwaJ die Rede-, kenne ich selber 
auch nicht genau. Das ist aber nicht pr1:1sseöffentliph, und es ist auch kein Fototermin 
oder Ähnliches geplant. Den lnhaltkann ich natürlich auc_h nicht vorwegnehmen. __ 

ZUSATZFRAGE POP: Könnten Sie uns vielleicht riech kurz erklären, wie es kommt, 
dass Herr Tsipras jetzt sozusagen salonfähig geworden ist? Gestern hat er sich ja _ 
immer noch ganz gegen das Sparprogramm in Griechenland geäußert. Darum, dass 
von ·der Opposition· e!ne- Unterstützung er\AJünscht !St,- kann es insofern j~- g~.r nicht 
gehen. 

BRUNS: Ich kann das gerne wiederholen: Hintergrnnd ist ja, dass dieses Gespräch 
auf einen Wunsch von Herrn Tsipras zurückging;. Der Finanzminister ist eben der 
Auffassung bzw. wir _sind eben der Auffassung, dass für _ den Erfolg des 
Reformprozesses Wichtig ist, dass er von allen politischen Kräften mitgetragen wird. 
Der Minister wird das Gespräch auch dafür nutzen, dafürzu werben. Wir denken 
auch, dass es gerade dann: wenn es unterschiedliche Auffassungen gi(?t, sinnvoll ist, 
das Gespräch zu suchen. · · 

FRAGE: Geht der Finanzminister i_n der Hoffnung in das Gespräch hinein, Herrn 
Tsipras in dieser Sache umzustimmen? 

BRUN.S: Ich habe .gerade ausgeführt, wie das Gespräch zustande kam und was Ziel 
und Wunsch ist. Darüber, was dabei herauskommt, kann ich. vorweg keine Auskunft 

· geben. · 

FRAGE THURAU: Noch einmal zum Thema .erneuerbare Energien: Frau Stamer, der 
Bundesumweltminister ist jetzt ja in Abu Dhabi.· Da geht es ja einmal um das 
Jahrestreffen der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien, aber er will dort 
ja. auch den Club der Engagierten - diesen· Front0 runoer-Club für erneuerbare 
Energien, von dem er ja schon länger gesprochen hat - maßgeblich voranbringen. 
Können Sie uns sagen; was da der Standder Dinge ist? · 

STAiv1ER: Es isi fid1liy 1 dets::5 der iviioi_slcH .~1·c?Ut~ .und rnorgen an diE::?ser Korrfert:!nz 
teilnimmt. Er· hat sich heute auch dazu geäußert und sich dafür ausgesprochen - das· 
ist von den Agenturen auch. aufgegriffen worden -, den Ausbau der erneuerbaren 
Energien weltweit voranzutreiben. Ich bitte aber um \J'erständnis, dass ich Ihnen das 
Ergebnis der Beratungen nicht vorwegnehmen kann. Warten Sie bitte ab, _bis die 
Konferenz zu Ende.ist Dann werden wir lhhe.n natürlich mitteilen, was dort beraten 
und beschlossen worden.ist. · . 
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ZUSATZFRAGE THURAU: Es ist aber schon richtig, dass da? das.Treffen s.ein soll, 
in dem der angesprochene Club der Engagierten J:ias Licht der Welt erblickt, mit wie 
vielen Mitgliedern auch immer? 

· STAMER: Sie kennen de.n Vorschlag des Ministers, der ist bekannt.Ich bitte einfach 
noch einmal darum, abzuwarten, bis die Konferenz zu .. Ende ist. Dann werden wir 
Ihnen das gerne mitteilen. 

FRAGE VOSS: Zum neuen Dauerthema, dem Flughafen Berlin Brandenburg. Herr 
Platzeck als designierter neuer Aufsichtsratsvorsitzender hat ja gestern Abend im 
Fernsehen einige erschreckende Beispiele für Pfusch am Bau geliefert. Er hat 
angedeutet, dass teilweise auch ein Rückbau von Anlagen in Betracht kommen 
könnte. . Der Bund ist ja . Anteilseigner. Wie steht denn . das 
Bundesverkehrsministerium zu· diesen Andeutungen?· H.at man das auch ·schon in 
Erwägung gezogen? Welche Konsequenzen will man daraus ziehen? 

STRATER: Die Entscheidungen darüber, welche baulichen Maßnahmen hier zu 
erfolgen haben, sind Entscheidungen, die in den kommenden Wochen und Monaten 
zu· treffen sind. Der technische Geschäftsführer, Herr Amann, hat den 
Gesellschaftern am 4. Januar ja über den Zustand und über die baulichen Mängel 
berichtet unej hat den Schluss gezogen, dass man den Termin im Oktober nicht 
halten kann. · · · 

In diesen Anmerkungen - soweit ich sie kenne - ist auch vermerkt, dass m<!n jetzt 
schauen muss. wie man • mit dem .Kern des Problems. nämlich. · der 
Brandschutzanlaae. urnoeht. Sie haben viel darüber aelesen. Die Anl:me, so wie siP. .,. ' .... ' : ' . .... ' ' ' .... ' . 

dort verbaut ist, weicht zum Teil von dem genl:ihmigten Zustand, von den Planungen 
und auch vom Brandschutzkonzept ab .. Man hat sich in den vergangenen Monaten 
dazu entschlossen, dass man die Anlage so, wie sie ist, auf ihre Funktionsfähigkeit 
testet und auch zur Abnahmefähigkeit führt. Man muss jetzt d.ie Entscheidung treffen, 
ob man diese.n Weg weitergehen möchte oder ob man die Brandschutzanlage auf 
den,, wie ich eben sagte, genehmigten Zustand zurückführt oder umbaut - wie man 
das auch immer.nennt 

Diese Entscheidungen sind noch nicht gefallen. Das können sie im Moment auch 
noch gar nicht. Zunächst muss jetzt erst einmal die Geschäftsführung der FBB. im 
Aufsichtsrat detailliert über die baulichen Mängel, die alle bekannt sind und die auch 
seit.Monaten auf dem Tisch liegen, berichten, Sie. muss aber auch Lösungswege 

' aufzeigfi!n; denn das kann der Aufsichtsrat sich nicht selber ausdenken, sondern das 
muss .er sich berichten lassen. Man muss außerdem noch andere Dit1ge mehr 
berücksichtige~. · · · 

Der Minister hat gestern in einem Interview - das Sie vielleicht kennen - auch 
angedeutet, dass man di.e Zeit jetzf dazu nutzen sollte, sich . auch über die 
Kapazitätsfrage· noch einmal Geqanken machen; · · sprich über die 
Erweiterungsmöglichkeiten, die der .Flughafen .hat Ein weiterer Aspekt wäre 
sicherlich auch, Pia Sanierung 'der No·idbahn„ in .dieser Zelt du1ct1z~fUhren, darnit rniit',r 
das nicht.nachher während des laufenden Betriebs machen muss; diese Sanierung 
ist nämlich notwendig bzw. wkd jetzt notwendig. All diese Dinge - da kann man sich 
sicherlich noch mehr, überlegen - muss man jetzt mit in diese Entscheidungen 
einfließen lassen. Das kann man .aber von heute aus noch nicht definitiv sagen. · 
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FRAGE HELLER:. Zu den • Gesetzesplänen . zur Videoüberwachung am 
Arbeitsplatz: Was hat. die Bundesregierung eigl!lntlich veranlasst, da jetzt so schnell 
und so kurzfristig konkrete Pläne vorzulegen? Können Sie mir noch einmal den 
Zeitplan erläutern, der hinter diesen Plänen steht? Wann sollen die letztendlich 
umgesetzt sein? · · 

i"E6C;HKE: ü;mn fange ich einmai an; Herr Heiier, den Geseizeniwu, i ;;0:0iu0:01 i,~u1::II 
wir ja schon 201 O eingebracht, insofern ist schon das ein längeres Verfahren. Aus 
unserer Sicht berücksichtigt dieser Gesetzentwurf sehr viel und sehr klar die 
arbeitsgerichtliche · Rechtsprechung, und in. vielen Bereichen geht er auch über das, 
was derzeit geltende Rechtsprechung ist, hinaus. Insofern sehen wir dieses Thema 
zunächst . einmal im parlamentarischen Raum; · das ist aus unserer Sicht eine 
Parlamentsangelegenheit. Aber wie gesagt, das ist .ein guter Gesetzentwurf, weil er 
sehr viel datenschutzfreundlicher als die Rechtsprechung ist und .. auch SElhr viel mehr· 
berücksichtigt, als teilweise auch von.der Opposition gefordert wurde.· · 

ZUSATZFRAGE HELLER: Ich möchte noch e.inmal die Frage nach dem Zeitplan 
· ste.llen. Wann kommt der Gesetzentwurf?·Kommt cler noch einmal ins Kabinett? Ich 

bin da jetzt absolut Amateur. 

TESCHKE: Der ist am 25. August 2010 verabschiedetworden, Herr Heller: 

FRAGE DR: MA YNTZ: Her Seibert, freut sich die Bundeskanzlerin über eine 
~erichterstattung, wonach die Einstelh,mg des · Verfahrens · gegen den 
ehemaligen .Bundespräsidenten offensichtlich bevorsteht? · 

' . ' ' ' 

STS SEIBERT: Ich gehe davon aus, dass die Bundeskanzlerin die-Bärichterstattung 
H.Orfnlnt lr,,h h-::,ho. hior Volno ~o-Ft1hl.o· f'i\r Ci.Q o'HC;"'J'

0

1·t1-friif"lto.n ·Jm nhrintln \Al~rttlt"l' \Mir ~n w...,,,..,,::,·u • ," ,...,....,.., ,._,.,.., •• .., ... ._,_._,_,.,_ ,..,, _,,...,,,....,,.,_,......,.,...., .. .., ... _••• -•-•••..:.,-•• ---.••- .. ••.• .... , 

· was.die Staatsanwaltschaft bekanntgeben wird. · 

FRAGE SI EBERT: Herr Seibert, noch · ganz kurz zu·· den .SMSen cler • 
Bundeskanzlerin: Betrachten Sie bzw. betrachtet Ihr Amt clen SMS-Schriftverkehr 
sozusagen als BestandteH· der offiziellen Dienstkommunikation? Werden die 
überhaupt in irgendeiner Weise erfasst; .gespeichert oder sozusagen nachvollziehbar 
dokumentiert? · · · · · · · · · · 

STS SEIBERT: Danke für die Frage. Es hatte dazu in .der vergangenen V\loche eine 
Anfrage des „SPIEGEL" gegeben, und jetztnehrne .ich die Gelegenheit gerne einmal 
wahr; um die gesamte· Antwort · . vorzutragen,. die · das Kanzleramt, die 
Bundeskanzlerin, dem· .SPIEGEL" gegeben hat urid. die dieser leider nicht ganz 
abgedruckt hat. Es heißt dari_n nämlich Wohlüberlegt: · 

,Aus grundsätzlichen .Gründen geben wir keine Auskunft über den · 
Umgang der Bundeskanzlerin mit SMS und allen anderen persönlichen 
Kommunikationsformen. Dessen ungeachtet gilt .selbstverständlich, 
dass im Bundeskanzleramt Informationen, sofern sie für die inhaltliche 
Bearbeitung eines Verwaltungsvorgangs relevant sind, in geeigneter 
Form entsprechend der. Registraturrichtlinie veraktet werden." 

. ' ' ' 
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Das heißt, egal ob die Bundeskanzlerin telefoniert, persönlich mit jemandem spricht 
oder eine SMS. versendet: Sobald daraus ein Veiwaltungsvorgang yvird oder etwas, 
das ··für einen Veiwaltungsvorgang inhaltlich wichtig·· ist, werden diese Informationen 
festgeh~lten und zu den Akten genommen. Es gilt also diese Registraturrichtlinie. 

ZUSATZFRAGE .SIEBERT: Wenn ich das richtig sehe, werden dienstliche E-Mails 
vollständig erfasst und dokumentiert: Wie zieht .. man• eine Grenze zwischen Briefen, 
E-Mails, SMSen und anderen Formen der elektronischen Kommunikation? 

. . 

STS SEI.BERT: Man zieht diese Grenze entsprechend der Registraturrichtlinie. Es 
gibt grundsätzlich verschiedene Formen der. Kommunikation. Deswegen ist diese 
Registraturrichtiinie im jahr ~u(ri auch .modernisiert worden, weii ne1,1e Formen der 
Kommunikation immet weiter um sich griffen. Diese• Registraturrichtlinie legt fest, · 
welcher Vorgang in welcher Form festgehalten und zu den Akten genommen wird. 
Der Registraturricht!inie entsprechend wird gehandelt. · · 

FRAGE DR. RIECKER: Herr Seibert, Sie twitter.n ja viel und gerne. Wird alles, was 
Sie der Welt da mitteilen, archiviert? 

STS SEIBERT: Bei Twitter ist es so: einmal raus, für immer auffindbar. Sie können 
wahrscheinlich, wenn Sie sich die Mühe machen , ich empfehle es Ihnen nicht~. bis 
zum . Fe.bruar2011 zurückgehen Lind meine ganzen - ich weiß es nicht -
3.500 Tweets nachlesen. Vielleicht gibt es auch einmal einen .Historiker, der meint, 

· das aufarbeiten zu müssen; auch das würde ich nicht empfehlen. Was aber auf 
Twitter geschrieben wird, ist draußen und öffentlich. · 

ZUSATZFRAGE DR. RIECKER:. Also wird das nicht noch· einmal extra - in. 
irgendwelchen Bänden oder sonstwo - archiviert? 

STS SEIBERT: Nein: Muss ja nicht. · 

FRAGE: Herr Peschke, Deutschland hat· anscheinend den Schweizer Appell 
unterschrieben, im Sicherheitsrat eilie Übeiweisung der Situation in Syrien an den 
Internationalen Strafgerichtshof anzukurbeln.· Hat man di;trüber schon mit China und 
R11s::~l:.:lnrl · 010,~nrru-::hi:i:ln'' niP- i.:.n P.inA- fih1.:1n1;·1.t:i:iC!.11nrt i!:ii' \At~kr~,..h~inlit<h \ic.r'hlnri'crn .... . " .... ..., ~-· ...... ,-~-·-··· .. ~-· ·-····--~·-·" 
würden? . . 

PESCHKE: Ich glaube, das muss man _trennen. l;)as ist eine Schweizer Initiative, die 
· wir begrüßen u_nd d_ie aus unserer Sichtauch in die richtige Richtung weist. Wie der 

Sicherheitsrat mit äies.er Initiative umgeht, ist offen. Die Haltung Russlands und 
Chinas kann ich in dieser konkreten Frage nicht voiwegliehmen, ab.er es ist klar, 
dass wir mit Russland · und China ir, der Syrien-Frage erhebliche 
Meinungsdifferenzen hatten. Diese haben wir auch immer wieder thematisiert und 
thematisieren sie auch weiter. Da kann ich Ihnen aber . von keinen über das 
Wochenende konkret erreichten fortschritten berichten. · · · 

ZUSATZFRAGE; Wenn Deutschland seine Unterschrift unter diesen Brief setzt, ist 
das dann praktisch nur eine passive Unterstützung, oder engagiert man sich da auch 
diplomatisch, um das·wirklich durchzudrücken? · ·· 
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PESCHKE: Das ist eine Sache,.die sich in die Syrien-F'oli!ik allgemein einfügt; denn 
. eine internationale strafrechtliche Belangung, der Verantwortlichen ist ein Teil einer 

umfassenden Syri1:m-Politik. Natürlich steht für unsere politischen Bemühungen 
zunächst einmal im Vordergrund, ein Ende der Gewalt in Syrien zu erreichen . .Das ist 
das Allerwichtigste. Dass man dann auch darüber sprechen muss, wie damit durch 
die internationalen zuständigen Behörden, Gremien und Gerichte umgegangenwird, 
ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Deswegen stehen wir solchen Initiativen 
p9sitiv gegenüber. Aber zunächst einmal ist für uns. politisch entscheidend, dass ein 
Ende der .Gewalt in Syrien erreicht werden kann .. Daran arb,eiten wir wie unsere · 
Partner in der internationalen Staateng.emeinschaft mit aller Kraft. Ehrlich gesagt ist 
das, wie. man· angesk:hts der tragischen Vorgänge in Syrien leider sehen muss, 
schon schwer genug. · 

(Ende: 12.32 Uhr) 
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